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17-2-W 

Gesetz 
zur Anpassung des Bayerischen Landesrechts 

an das Abkommen vom 2. Mai 1992 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 

(EWR-Anpassungsgesetz) 

Vom 24. Mai 1994 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

§ 1 

Änderung des 
Bayerischen Landeserziehungsgeldgesetzes 

Das Gesetz zur Gewährung eines Landeserzie
hungsgeldes und zur Ausführung des Bundeserzie
hungsgeldgesetzes (Bayerisches Landeserziehungs
geldgesetz - BayLErzGG) vom 12. Juni 1989 (GVBl 
S. 206, BayRS 2170- 3- A) wird wie folgt geändert: 

Art. 1 Abs. 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

,, 5. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Euro
päischen Wirtschaftsraum besitzt.". 

§ 2 

Änderung des Sachverständigengesetzes 

Das Gesetz über öffentlich bestellte und beei
digte Sachverständige - Sachverständigengesetz 
- SachvG - (BayRS 702-1-W), geändert durch 
Gesetz vom 23. März 1989 (GVBl S. 89), wird wie 
folgt geändert: 

Art. 2 Buchst. a wird gestrichen. Die bisherigen 
Buchstaben b bis g werden Buchstaben abis f. 

§ 3 

Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Fleischhygienegesetzes 

Das Gesetz zur Ausführung des Fleischhygiene
gesetzes (AGFlHG) vom 24. August 1990 (GVBl 
S. 336 , BayRS 2125-6-1-1) wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 Buchst. a zweiter Spiegelstrich 
werden nach dem Wort "Mitgliedstaaten" die 

Worte "oder anderen Vertragsstaaten des Ab
kommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum" eingefügt. 

b) In Nummer 5 wird nach dem letzten Wort 
"miteinzubeziehen" an Stelle eines Punktes 
ein Komma gesetzt und folgende Nummer 6 
angefügt: 

,,6. hinsichtlich der fachlichen Anforderun
gen an das in der Fleischhygieneüberwa
chung tätige nicht-tierärztliche Personal 
nähere Bestimmungen zu erlassen über 

a) den Lehrgang 

b) die staatliche Prüfung 

c) den Befähigungsnachweis (Muster) 

d) die Fortbildung 

e) die Nachprüfung.". 

2. In Art. 5 Abs. 1 Sätze 1 und 2 werden jeweils nach 
den Worten "innergemeinschaftlicher Handels
verkehr" die Worte "und den Handelsverkehr 
mit anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge
fügt. 

§4 

Dieses Gesetz tritt . mit Wirkung vom 1. Januar 
1994 in Kraft. 

München, den 24. Mai 1994 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 
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200-25-I 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Gesetzes 

über diebehördliche Organisation 
des Bauwesens, des Wohnungswesens 

und der Wasserwirtschaft 

Vom 5. Mai 1994 

Auf Grund des § 3 des Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes Nr.112 über die behördliche Organisation 
des Bauwesens und des Wohnungswesens vom 
23. Dezember 1993 (GVBI S. 1045, BayRS 200-25-I) 
wird nachstehend der Wortlaut des Gesetzes über 
die behördliche Organisation des Bauwesens, des 
Wohnungswesens und der Wasserwirtschaft in der 
vom 30. Dezember 1993 an geltenden Fassung be
kanntgemacht. 

Die Neufassung ergibt si~h aus den Änderungen 
durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes 
Nr. 112 über die behördliche Organisation des Bau
wesens und des Wohnungswesens vom 23. Dezem
ber 1993 (GVBl S . 1045). 

München, den 5. Mai 1994 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Be c k s t ein, Staatsminister 
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394 Bayerisches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 14/ 1994 

200-25-1 

Gesetz 
über die behördliche Organisation 

des Bauwesens, des Wohnungswesens 
und der Wasserwirtschaft 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Mai 1994 

Art. 1 

1 Das Bauwesen und das Wohnungswesen gehö
ren zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums 
des Innern. 2Die Wasserwirtschaft einschließlich 
Wasserbau gehört zum Geschäftsbereich des 
Staats ministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen. 

Art. 2 

(1) lZur Erfüllung der staatlichen Aufgaben des 
Bauwesens im Sinn von Art. 1 Satz 1 wird die Ober
ste Baubehörde im Staatsministerium des Innern 
errichtet. 2Sie ist eine Abteilung dieses Ministe
riums mit eigenem Personal- und Sachhaushalt. 
3Die Erfüllung der staatlichen Aufgaben im Be
reich Wasserwirtschaft einschließlich Wasserbau 
obliegt dem Staatsministerium für Landesent
wicklung und Umweltfragen. 

(2) 1 In der Mittelstufe werden die Aufgaben 
nach Absatz 1 von den Regierungen wahrgenom
men. 2 Die S taa tsregierung bestimmt in der Verord
nung nach Art. 5, von welchem Zeitpunkt an Satz 1 
auch auf die staatlichen und die vom Bund übertra
genen Bauaufgaben auf dem Gebiet der Finanzver
waltung Anwendung findet. 

(3) In der Unterstufe werden die Aufgaben nach 
Absatz 1 von den nach besonderen Bestimmungen 
zuständigen Behörden wahrgenommen. 

(4) Die Zuständigkeit der der Obersten Baube
hörde unmittelbar unterstellten zentralen Dienst
stellen bleibt unberührt. 

(5) Das verfassungsmäßige Selbstverwaltungs
recht der Gemeinden (Art. 83 der Verfassung) wir:d 
durch dieses Gesetz nicht berührt. 

Art . 3 

(1) 1 Die Staatsministerien haben sich in allen 
Bauangelegenheiten der Staatsbaubehörden zu be
dienen. 2Über die ihnen zur Bestreitung ihres Bau
aufwands zugewiesenen Haushaltsmittel verfügen 
sie selbständig. 

(2) Die Staatsregierung bestimmt, von welchem 
Zeitpunkt an Absatz 1 Satz 1 auch auf die Bauange
legenheiten der Oberfinanzdirektionen München 
und Nürnberg sowie der Verwaltung der staat
lichen Schlösser, Gärten und Seen Anwendung fin
det. 

Art. 4 

Die Zuständigkeit für Personalentscheidungen 
über die Beamten der Bauabteilungen der Oberfi
nanzdirektionen sowie der Technischen Vorprüf
stellen und für die Ausübung der Dienstaufsicht 
durch die Oberfinanzdirektionen über Baubehör
den der Unterstufe im Bereich der Bauaufgaben 
auf dem Gebiet der Finanzverwaltung und der 
übertragenen Bundesaufgaben wird durch gemein
same Rechtsverordnung der Staatsministerien des 
Innern und der Finanzen geregelt. 

Art. 5 

Die Einrichtung und Organisation der Behörden 
für das Bauwesen, Wohnungswesen und die Was
serwirtschaft regelt die Staatsregierung. 

Art. 6 

Die zur Durchführung der Aufgaben nach Art . 1 
Satz 1 erforderlichen Bestimmungen erläßt das 
Staatsministerium des Innern, die zur Durchfüh
rung der Aufgaben nach Art. 1 Satz 2 erforderli
chen Bestimmungen das Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen, jeweils im 
Benehmen mit den beteiligten Staatsministerien. 

Art. 7 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1948 in Kraft. *) 

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der 
ursprünglichen Fassung vom 9. April 1948.> GVBI S . 56. Der 
Zeitpunkt des Inkrafttr~tens der späteren Anderungen ergibt 
sich aus den jeweiligen Anderungsgesetzen. 
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105-3-2-K 

Bekanntmachung 
des Abkommens zwischen den Ländern 

der Bundesrepublik Deutschland 
zur Regelung der Zuständigkeit 

für die Feststellung der Gleichwertigkeit 
von in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 

erworbenen Bildungsabschlüssen 
im Fachschulbereich 

Vom 12. Mai 1994 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be
schluß vom 14. April 1994 dem am 28 . Oktober 1993 
unterzeichneten Abkommen zwischen den Lan
dern der Bundesrepublik Deutschland zur Rege
lung der Zuständigkeit für die Feststellung der 
Gleichwertigkeit von in der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik erworbenen Bildungs
abschlüssen im Fachschulbereich zugestimmt. Das 
Abkommen wird nachstehend bekanntgemacht. 

Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem 
Artikel 3 Satz 1 in Kraft tritt, wird im Gesetz- und 
Verordnungsblatt bekanntgegeben werden. 

München, den 12. Mai 1994 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 
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Abkommen 
zwischen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 

zur Regelung der Zuständigkeit 
für die Feststellung der Gleichwertigkeit 

von in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
erworbenen Bildungsabschlüssen 

im Fachschulbereich 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, • 
das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das LanGl Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommerp, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

das Land Thüringen 

schließen folgendes Abkommen: 

Artikel 1 

Zuständige Stelle gemäß Artikel 37 Abs.1 Satz 3 
Einigungsvertrag für die Feststellung der Gleich
wertigkeit eines in der Deutschen Demokratischen 
Republik erworbenen Bildungsabschlusses mit ei
nem Fachschulabschluß oder Berufsfachschulab
schluß ist - soweit keine anderen Regelungen ge
troffen sind - der für das Fach- und Berufsfach
schulwesen zuständige Minister/Senator des ver
tragschließenden Landes, in dem die Einrichtung 
gelegen war, an der der Bildungsabschluß erwor
ben wurde. Für Bildungsabschlüsse, die nach dem 
Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Bundesrepublik Deutschland im Beitrittsgebiet 
erworben wurden oder bis zum 31. Dezember 1993 
erworben werden, gilt Satz 1 entsprechend. 

Artikel 2 

Die Gleichwertigkeitsstellung ist in allen ver
tragschließenden Ländern wirksam. Dabei richtet 
sich die Gleichwertigkeitsfeststellung nach den 
Kriterien, die die Ständige Konferenz der Kultus
minister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland festgelegt hat. 

Artikel 3 

Dieses Abkommen tritt mit Ablauf des Tages in 
Kraft, an dem beim Vorsitzenden der Ministerprä
sidentenkonferenz die letzte der Ratifizierungs-

urkunden oder die Mitteilung hinterlegt wird, daß 
eine Ratifizierung nicht erforderlich ist. Der Vorsit
zende der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den 
Ländern den Zeitpunkt des Inkrafttretens mit. 

Mainz, den 28 . Oktober 1993 

Für das Land Baden-Württemberg 
Erwin Teufel 

Für den Freistaat Bayern 
Dr. Edmund Stoiber 

Für das Land Berlin 
Eberhard Diepgen 

Für das Land Brandenburg 
Dr. h . c. Manfred Stolpe 

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Klaus Wedemeier 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Dr. Henning Voschera u 

Für das Land Hessen 

Hans . Eichel 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Dr. Berndt Sei te 

Für das Land Niedersachsen 
Gerhard Schröder 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Dr. h. c. Johannes Ra u 

Für das Land Rheinland-Pfalz 
Rudolf Scharping 

Für das Saarland 
Oskar L afon taine 

Für den Freistaat Sachsen 
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf 

Für das Land Sachsen-Anhalt 
Prof. Dr. Werner M ü n c h 

Für das Land Schleswig-Holstein 
Heide Simonis 

Für das Land Thüringen 
Dr. Bernhard V 0 gel 
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2131-3-8-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die förmliche Festlegung 
des städtebaulichen Entwicklungsbereichs 

"Straubing -Sand" 
im Verbandsgebiet des Zweckverbands 

"Industriegebiet mit Donau -Hafen Straubing -Sand" 

Vom 17. Mai 1994 

Auf Grund des § 245 Abs. 9 des Baugesetzbuchs 
in Verbindung mit § 53 Abs. 1 des Städtebauförde
rungsgesetzes erläßt die Bayerische Staatsregie
rung folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 2 der Verordnung über die förmliche Festlegung 
des städtebaulichen Entwicklungsbereichs "Strau
bing-Sand" im Verbandsgebiet des Zweckver
bands "Industriegebiet mit Donau-Hafen Strau
bing-Sand" vom 25. Juni 1987 (GVBI S.192, BayRS 
2131-3-8-1) erhält folgende Fassung: 

,, § 2 

(1) Der städtebauliche Entwicklungsbereich 
liegt südlich der Donau zwischen den Ortschaften 
Unteröbling und Sand. Er wird begrenzt 

- im Westen 
durch die Hausgewandten und den westlichen 
Bereich der Heidteile, 

- im Norden 
durch das südliche Ufer der Donau bis hin zum 
Anwesen Bachl, 

- im Osten 
durch die Ortschaft Sand und die östlichen Teile 
der Sander Heide und des Unteren Sandfeldes, 

- im Süden 
im wesentlichen durch die Kreisstraße SR 12. 

Der Entwicklungsbereich erstreckt sich damit im 
wesentlichen auf die Heidteile, den Sandacker, das 
Stiegelfeld, den Förgengarten, auf die Gebiete Am 
Kirchweg, Sander Heide und Unteres .?andfeld, die 
Ortschaft Haid sowie den gesamten Uberschwem
mungsbereich nördlich der Hangkante. 

Der Entwicklungsbereich umfaßt eine etwa 
218,0 ha große zusammenhängende Fläche. Davon 
liegen etwa 134,0 ha im Gebiet der Stadt Straubing, 
etwa 73 ha im Gebiet der Gemeinde Aiterhofen und 
etwa 11 ha im Gebiet der Gemeinde Parkstetten. 
Der städtebauliche Entwicklungsbereich ist in dem 
als Anlage beigefügten Kartenausschnitt 
M 1:25 000 durch Schraffur gekennzeichnet. 

Der Entwicklungsbereich geht auch aus der Flur
karte M 1:5 000 vom 05 . 01.1994 (Blatt Nr. Sa 21b) 
hervor, die Bestandteil dieser Verordnung ist. Diese 

Flurkarte wird vom Zweckverband Industriegebiet 
mit Donau-Hafen Straubing-Sand in 94315 Strau
bing, Stadtgraben 10, verwahrt und während der 
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht bereitge
halten. 

(2) Die Entwicklungsbereichsgrenze verläuft 

- im Westen 
vom Südwestgrenzpunkt der Flur-Nr. 369/59 
Gemarkung Reibersdorf nach Osten zum Nord
westgrenzpunkt der Flur-Nr.2204 Gemarkung 

, Ittling, vom vorher genannten Punkt weiter in 
südwestlicher Richtung entlang der Ostgrenze 
des Flurstücks Nr.2190 Gemarkung Ittling bis 
zum Nordwestgrenzpunkt des Flurstücks 
Nr. 2193/1 Gemarkung Ittling; von diesem Punkt 
entlang der nördlichen Grundstücksgrenze bis 
zum Nordwestgrenzpunkt des Flurstücks 
Nr. 2195 Gemarkung Ittling; von hier entlang der 
Westgrenze des Flurstücks Nr.2195 Gemarkung 
Ittling nach Süden bis zu dessen Südwestgrenz
punkt; vom vorher genannten Punkt weiter in 
südlicher Richtung in einer Parallelen zur westli
chen Grundstücksgrenze des Flurstücks Nr. 2167 
Gemarkung Ittling (Feldweg) im Abstand von 
164 m bis zum Schnittpunkt der Nordgrenze des 
Flurstücks Nr. 2179 Gemarkung Ittling (Feld
weg); von diesem Schnittpunkt entlang der nörd
lichen Grundstücksgrenze bis zum Nordost
grenzpunkt des Flurstücks Nr. 2179 Gemarkung 
Ittling; von hier waagrecht über den Feldweg mit 
der Flurstücks-Nr. 2167 Gemarkung Ittling bis zu 
dessen Ostgrenze; ab hier entlang der Ostgrenze 
des Feldweges mit der Flurstücks-Nr.2167 Ge
markung Ittling nach Süden bis zu dessen Süd
ostgrenzpunkt; von diesem Punkt senkrecht über 
die Straße mit der Flurstücks-Nr.2061 Gemar
kung Ittling bis zum Nordostgrenzpunkt des 
Flurstücks Nr. 2094 Gemarkung Ittling, 

- im Süden 
vom obengenannten Punkt in östlicher Richtung 
entlang der Südgrenze des Flurstücks Nr.2061 
Gemarkung Ittling (Straße) bis zu dessen Südost
grenzpunkt; von hier weiter in östlicher Richtung 
entlang der Südgrenze des Flurstücks Nr. 1071 
Gemarkung Amselfing (Straße) bis zu dessen 
Südostgrenzpunkt, 

- im Osten 
vom vorgenannten Südostgrenzpunkt des Flur
stücks Nr. 1071 Gemarkung Amselfing weiter ent
lang dessen Ostgrenze nach Norden . bis zum 
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Nordostgrenzpunkt des Flurstücks Nr. l071 Ge
markung Amselfing; von diesem Punkt entlang 
der Südgrenze des Flurstücks Nr. 1080 Gemar
kung Amselfing nach Osten bis zu dem Punkt, der 
85 m westlich des Südwestgrenzpunktes des Flur
stücks Nr.l081 Gemarkung Amselfing auf der 
Südgrenze des Flurstücks Nr. 1080 liegt; vom vor
genannten Punkt in einer Geraden nach Norden 
bis zum Südostgrenzpunkt des Flurstücks Nr. 1027 
Gemarkung Amselfing (Feldweg); von hier weiter 
nach Norden entlang der Ostgrenze des Flurstücks 
Nr. l027 Gemarkung Amselfing bis zum Südwest
grenzpunkt des Flurstücks Nr. 1026 Gemarkung 
Amselfing; von diesem Grenzpunkt entlang der 
Südgrenze des Flurstücks Nr. 1026 Gemarkung 
Amselfing nach Osten bis zum Grenzstein, der 
45 m östlich vom Südwestgrenzpunkt des Flur
stücks Nr. 1026 Gemarkung Amselfing liegt; von 
diesem Grenzstein in gerader Linie nach Norden 
zur Südspitze der Geflügelaufzuchthalle auf dem 
Flurstück Nr.1026 Gemarkung Amselfing; von 
diesem Punkt in gerader Linie nach Westen zu 
dem Grenzstein, der 55 m südlich des Nordost
grenzpunktes des Flurstücks Nr. 1027 Gemar
kung Amselfing (Feldweg) auf dessen Ostgrenze 
liegt; von hier waagrecht über den Feldweg mit 
der Flur-Nr.l027 Gemarkung Amselfing nach 
Westen bis zu dessen Westgrenze; von diesem 
Schnittpunkt (Grenzstein) entlang der Nord
grenze des Flurstücks Nr. 1029 Gemarkung Am
selfing nach Westen in einem Abstand von 20m 
bis zur Westgrenze des Flurstücks Nr. l032 Ge
markung Amselfing; von diesem Schnittpunkt 

. waagrecht 30 m nach Westen; von hier in einer 
Geraden nach Norden im Abstand von 30 m zur 
Ostgrenze des Flurstücks Nr.l031 Gemarkung 
Amselfing bis zur Südgrenze des Flurstücks 
Nr. 1043 Gemarkung Amselfing (Straße); von die
sem Punkt entlang der 'Südgrenze der Straße 
40 m nach Westen, von hier senkrecht über die 
Straße nach Norden bis zum nördlichen Grenz
stein des Flurstücks Nr. 976 Gemarkung Amsel
fing, der 50 m westlich des nordöstlichen Grenz
steins des Flurstücks Nr. 976 Gemarkung Amsel
fing liegt; von hier entlang der Nordgrenze des 
Flurstücks Nr.976 Gemarkung Amselfing nach 
Westen bis zum Südostgrenzpunkt des Flur
stücks Nr. 986/12 Gemarkung Amselfing, 

- im Norden 
vom oben genannten Grenzpunkt entlang am 
südlichen Ufer der Donau in westlicher Richtung 
bis zum Südwestgrenzpunkt des Flurstücks 
Nr. 369/59 Gemarkung Reibersdorf. 

(3) Der städtebauliche Entwicklungsbereich 
umfaßt folgende Flurstücke: 

1. Stadt Straubing, Gemarkung Ittling 

a) Flurstücke, die nur zum Teil im Entwick
lungsbereich liegen: 
Flurstücke-Nrn.2061, 2119, 2135 , 2167, 2180, 
2181 und 2182 

Nähere Beschreibung der Teilflurstücke 2061, 
2119,2135,2167,2180,2181 und 2182 : 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 2061 (Kreis
straße SR 12), 
begrenzt im Norden, Osten und Süden durch 
die Flurstücksgrenze; im Westen durch die 

nach Norden verlängerte westliche Grenze 
des Flurstücks Nr. 2094 bis zum Südostgrenz
punkt des Flurstücks Nr. 2099, 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 2119 (Haider 
Weg), 
begrenzt im Norden, Osten und Süden durch 
die Flurstücksgrenze; im Westen durch die 
nach Norden verlängerte westliche Grenze 
des Flurstücks Nr. 2108 bis zum Südostgrenz
punkt des Flurstücks Nr. 2166 ; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr.2135 (Feld
weg), 
begrenzt im Norden, Osten und Süden durch 
die Flurstücksgrenze; im Westen durch die 
nach Süden verlängerte westliche Grenze des 
Flurstücks Nr. 2195; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr.2167 (Feld
weg), 
begrenzt im Westen, Norden und Osten durch 
die Flurstücksgrenze; im Süden durch die 
nach Osten verlängerte südliche Grenze des 
Flurstücks Nr. 2180; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 2180, 
begrenzt im Norden, Osten und Süden durch 
die Flurstücksgrenze, im Westen durch eine 
Gerade, die 164 m entfernt parallel zur öst
lichen Flurstücksgrenze verläuft; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 2181, 
begrenzt im Norden, Osten und Süden durch 
die Flurstücksgrenze; im Westen durch eine 
Gerade, die 164 m entfernt parallel zur öst
lichen Flurstücksgrenze verläuft; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 2182, 
begrenzt im Norden, Osten und Süden durch 
die Flurstücksgrenze; im Westen durch eine 
Gerade, die 164 m entfernt parallel zur öst
lichen Flurstücksgrenze verläuft. 

b) Flurstücke, die vollständig im Entwicklungs
bereich liegen: 
Flurstücke Nrn.2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 
2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 
2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2120, 
2120/4,2122,2123,2124,2125,2126, 2127,2128, 
2129, 2130, 2131, 2131/1, 2132, 2133, 2133/1, 
2133/2, 2133/3,21~3/4,2133/5,2133/6,2133/7, 
2133/8,2133/9,2133/10,2134,2136,2137,2137/ 
1,2137/2,2138, 2138/2,2138/3,2138/4, 2138/5, 
2138/6,2138/7,2139 , 2140,2142 , 2142/1,2143 , 
2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 215~ 
2152, 2153, 2154, 2155,2156, 2157, 2158, 2159 , 
2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2195, 
2196,2197,2198,2199,2200,2201,2201/1,2202, 
2202/1, 2203, 2203/1, 2204, 2204/1, 2"204/2, 
2204/3,2205. 

2. Gemeinde Aiterhofen, Gemarkung Amselfing 

a) Flurstücke, die nur zum Teil im Entwick
lungsbereich liegen: 
Flurstücke Nrn.976 , 1026, 1027, 1031, 1032, 
1032/~ 1032/2, 1032/3, 1034, 1036, 1043, 1079 
und 1080. 

Nähere Beschreibung der Teilflurstücke 
Nrn.976,1026,1027,1031,1032,1032/1,1032/2, 
1032/3, 1034, 1036, 1043, 1079 und 1080: 
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Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 976 , 
begrenzt im Norden, Westen und Süden durch 
die Flurstücksgrenze; im .Osten durch" em.e 
Gerade die den Grenzstem auf der nordh
ehen Flurstücksgrenze, 50 m westlich des 
nordöstlichen Grenzpunktes mit dem 
Schnittpunkt auf der südlichen Flurstücks
grenze, 38 m westlich vom südöstlichen 
Grenzpunkt, verbindet; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1026, 
begrenzt im Westen und Süden du~ch die 
Flurstücksgrenze' im Norden durch eme Ge
rade, die den Gr~nzstein auf der westlichen 
Flurstücksgrenze, 55 m südlich des Nordwest
grenzpunktes, mit der Südsr>~tze des auf"clem 
Flurstück befindlichen Gebaudes (Geflugel
aufzuchthalle) verbindet; im Osten durch 
eine Gerade von der Südspitze des auf dem 
Flurstück befindlichen Gebäudes (Geflügel
aufzuchthalle) zu dem Grenzstein ' auf der 
Südgrenze des Flurstücks,. der 45 m östlich 
des Südwestgrenzpunktes hegt; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1027, 
begrenzt im Westen, Süden und Osten dur~h 
die Flurstücksgrenze; im Norden durch dIe 
Verlängerung der Nordgrenze der Teilflächen 
aus Flurstücke Nrn. 1032, 1032/1, 1032/2 und 
1032/3 nach Osten; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1031, 
begrenzt im Norden, We.sten und Süden du~ch 
die Flurstücksgrenze; 1m Osten durch eme 
Gerade, die in einem Abstand von 30 m paral
lel zur Ostgrenze des Flurstücks verläuftynd 
20 m nördlich der Südgrenze des Flurstucks 
endet und von diesem Punkt aus in östlicher 
Richtung im Abstand von 20 m parallel" zur 
Südgrenze bis zur Ostgrenze des Flurstucks 
wei tergeführt wird; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr.1032, 
begrenzt im Westen, Süden und Osten du~ch 
die Flurstücksgrenze; im Norden durch eme 
Gerade, die 20 m entfernt parallel zur süd
lichen Flurstücksgrenze verläuft; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1032/1, 
begrenzt im Westen, S~den und Osten du~ch 
die Flurstücksgrenze; 1m Norden durch eme 
Gerade, die 20 m entfernt parallel zur süd
lichen Flurstücksgrenze verläuft; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1032/2, 
begrenzt im Westen, S~den und Osten du~ch 
die Flurstücksgrenze; 1m Norden durch eme 
Gerade, die 20 m entfernt parallel zur süd
lichen Flurstücksgrenze verläuft; . 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1032/3, 
begrenzt im Westen, S~den und Osten du~ch 
die Flurstücksgrenze; 1m Norden durch e~ne 
Gerade, die 20 m entfernt parallel zur sud
lichen Flurstücksgrenze verläuft; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1034, 
begrenzt im Norden, We.sten und Süden du~ch 
die Flurstücksgrenze; 1m Osten durch eme 
Gerade, deren Schnittpunkte auf der nörd
lichen Grundstücksgrenze 95 m westhch vom 
Nordostgrenzpunkt und auf der südlichen 

Grundstücksgrenze 70 m östlich vom Süd
westgrenzpunkt des Flurstücks liegen; 
Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1036, 
begrenzt im Norden, Westen und Süden du~ch 
die Flurstücksgrenze; im Osten durch eme 
Gerade, die die Nordgrenze des Flurstücks 
38 m westlich vom Südwestgrenzpunkt des -
Flurstücks Nr.981 und die südliche Flur
stücksgrenze 94 m westlich des Nordos~grenz
punktes des Flurstücks Nr. 1034 schneIdet; 
Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1043, 
begrenzt im Norden, Westen und Süden du~ch 
die Flurstücksgrenze; im Osten durch eme 
Gerade, deren Schnittpunkte auf der südli
chen Flurstücksgrenze 40 m östlich des Nord
ostgrenzpunktes des Flurstücks Nr.1042 und 
auf der nördlichen Flurstücksgrenze 91 m 
westlich des Südostgrenzpunktes des Flur
stücks Nr. 1034 liegen; 

Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1079, 
begrenzt im Norden, We~ten und Süden du~ch 
die Flurstücksgrenze; 1m Osten durch eme 
Gerade, die den Südostgrenzpunkt des Flur
stücks Nr. 1027 mit dem Schnittpunkt auf der 
Südgrenze des Flurstück~ Nr. 1080 verbindet, 
der 85 m westlich vom Südwestgrenzpunkt 
des Flurstücks Nr. 1081 liegt; 
Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 1080, 
begrenzt im Norden, We.sten und Süden du~ch 
die Flurstücksgrenze; 1m Osten durch eme 
Gerade die 85 m westlich vom Südwestgrenz
punkt des Flurstücks Nr. 1081 von de~. Süd
grenze des Flurstücks Nr.1080 zum Sudost
grenzpunkt des Flurstücks Nr.1027 verläuft. 

b) Flurstücke, die vollständig im Entwicklungs
bereich liegen: 
Flurstücke-Nrn. 986 , 986/11, 986/12 , 1028, 
1029, 1030, 1031/1, 1035, 1037, 1037/1, 1037/2, 
1039, 1040, 1041, 1042, 1043/12, 1044, 1044/1, 
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1049/1, 1050, 
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 
1058/1, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 107~ 1072, 
1073,1074,1075,1076,1077 . 

3. Gemeinde Parkstetten, Gemarkung Reibersdorf 
Flurstücke, die vollständig im Entwicklungs
bereich liegen: 
Flurstücke Nrn. 369/3,369/59, 369/60 und 370. 
(4) Werden innerhalb des Entwicklungsbereichs 

Flurstücke durch Grundstückszusammenlegungen 
aufgelöst und neue Flurst~cke gebildet oder e~.tste
hen durch Grundstückstellungen neue Flurstucke, 
sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser 
Verordnung ebenfalls anzuwenden. " . 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft. 

München, den 17 . Mai 1994 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoi ber 
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Städtebaulicher Entwicklungsbereich 
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M 1:25000 
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2132-1-22- 1 

Verordnung 
über den Erwerb der Zusatzqualifikation 

zur Erstellung der bautechnischen Nachweise 
im Sinn der Art. 70 und 80 der Bayerischen Bauordnung 

(Z usatzqualifikationsverordnungBau - ZQual VBau) 

Vom 17. Mai 1994 

Es erlassen auf Grund 

1. des Art. 97 Abs. 12 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. April 1994 (GVBI S. 251, BayRS 2132-1-1) 
die Bayerische Staatsregierung mit Zustimmung 
des Bayerischen Landtags 

2. des Art. 25 des Kostengesetzes das Bayerische 
Staatsministerium des 1nnern im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Fi
nanzen 

folgende Verordnung: 

§ 1 

Grundsatz und Zweck der Prüfung 

(1) lStaatlich geprüfte Techniker der Fachrich
tung Bautechnik sowie Handwerksmeister des 
Bau- und Zimmererfachs mit einer zusammenhän
genden Berufserfahrung von mindestens drei Jah
ren können durch erfolgreiches Ablegen einer Prü
fung die Berechtigung erwerben, im Rahmen ihrer 
Bauvorlageberechtigung nach Art. 75 Abs.3 
BayBO die bautechnischen Nachweise im Sinn der 

1. Art . 70 Abs. 4 Satz 2 BayBO sowie 

2. Art. 80 Abs. 2 Satz 1 BayBO, soweit es sich um 
Vorhaben nach Art. 80 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BayBO 
handelt, 

zu ·erstellen. 2Durch die Prüfung ist festzustellen, 
ob die an der Prüfung Teilnehmenden bezogen auf 
die von Satz 1 erfaßten Vorhaben ausreichende 
rechtliche und fachliche Kenntnisse und Fähigkei
ten hinsichtlich der Standsicherheit, des Schall-, 
des Wärme- und des baulichen Brandschutzes be
sitzen. 

(2) 1 Die Püfung wird durch das Staatsministerium 
des Innern durchgeführt . 2Das Staatsministerium 
des Innern kann die Durchführung durch Rechts
verordnung auf eine andere Stelle übertragen. 

§ 2 

Prüfungsausschuß 

(1) Das Staatsministerium des Innern bestellt 
den Prüfungsausschuß. 

(2) 1 Der Prüfungsausschuß besteht aus einem 
vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern ; für die 
Mitglieder sind stellvertretende Mitglieder zu be
rufen. 2D em Prüfungsausschuß gehören an: 

1. das vom Staatsministerium des Innern aus sei
nem Geschäftsbereich benannte vorsitzende 
Mitglied, 

2. zwei weitere vom Staatsministerium des 1nnern 
aus seinem Geschäftsbereich benannte Mitglie
der, 

3. ein von der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen 
Handwerkskammern benanntes Mitglied, 

4. ein vom Staatsministerium des 1nnern benann
ter staatlich geprüfter Techniker der Fachrich
tung Bautechnik. 

(3) §§ 10, 13 Abs.l Nrn. 1 bis 5 und 9, Abs. 2 Nrn. 1, 
4 bis 7 und § 14 der Allgemeinen Prüfungs ordnung 
(APO) in der jeweiligen Fassung gelten entspre
chend. 

§ 3 

Zulassung zur Prüfung, 
Weiterbildungseinrichtung 

(1) lZur Prüfung sind die staatlich geprüften 
Techniker der Fachrichtung Bautechnik sowie die 
Handwerksmeister des Bau- und Zimmererfachs 
zuzulassen, die eine zusammenhängende Berufser
fahrung von mindestens drei Jahren seit erfolgrei
cher Ablegung der staatlichen Prüfung oder der 
Meisterprüfung aufweisen und an einer Weiterbil
dungsveranstaltung bei einer vom Staatsministe
rium des Innern anerkannten Einrichtung teilge
nommen haben. 2Die Voraussetzungen zur Zulas
sung sind gegenüber dem Staatsministerium des 
1nnern nachzuweisen. 

(2) 1 Das Staatsministerium des Innern unter
richtet die Antragstellenden schriftlich über die 
Zulassungsentscheidung. 2Mit der Zulassung zur 
Prüfung sind den Antragstellenden gleichzeitig Ort 
und Zeit der Prüfung bekanntzugeben. 

(3) Das Staatsministerium des Innern erkennt 
auf Antrag Einrichtungen zur Durchführung der 
Weiterbildungsveranstaltungen im Sinn des Absat
zes 1 an, wenn sie in sachlicher, fachlicher und per
soneller Hinsicht auf Dauer geeignet sind, die nach 
§ 1 Abs. 1 erforderlichen Kenntnisse und Fähigkei
ten zu vermitteln. 

§4 

Durchführung der Prüfung 

(1) 1 Die Prüfung wird schriftlich abgelegt. 2Die 
Prüfungsaufgaben werden vom Prüfungsausschuß 
unter Berücksichtigung des Zwecks der Prüfung 
ausgewählt. 3Sie haben Teilaufgaben aus folgenden 
Bereichen zu enthalten: 

1. Baurecht, 

2. Standsicherheit, 
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3. Schallschutz, 

4. Wärmeschutz sowie 

5. baulicher Brandschutz. 

4Die regelmäßige Bearbeitungszeit für die Prü
fungsaufgaben beträgt im Fach Baurecht eine 
Stunde, im Fach Standsicherheit drei Stunden und 
in den Fächern Schallschutz, Wärmeschutz und 
baulicher Brandschutz je zwei Stunden. 

(2) §§ 6 bis 8,16 Abs.l, §§ 17 bis 20,32 bis 35 und 
38 APO gelten entsprechend. 

(3) 1 Die Teilaufgaben werden von jeweils hierfür 
fachkundigen Prüfenden bewertet. 2Die Prüfenden 
werden vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungs
ausschusses bestimmt. 

(4) IDie Prüfung ist bestanden, wenn die an der 
Prüfung Teilnehmenden durch ihre Prüfungslei
stung in allen Teilbereichen ausreichende Kennt
nisse und Fähigkeiten nachgewiesen haben. 2Dabei 
ist jeweils eine Leistung erforderlich, die minde
stens durchschnittlichen Anforderungen ent
spricht. 3Die Prüfenden haben ihre Bewertung, daß 
eine Leistung den Anforderungen der Sätze 1 und 2 
nicht genügt, hinreichend zu begründen. 

§ 5 

Baurecht 

1 Im Fach Baurech t sollen die an der Prüfung Teil
nehmenden nachweisen, daß sie Grundkenntnisse 
des Bauplanungsrechts und des Bauordnungs
rechts besitzen, die sie dazu befähigen, die bei der 
Erstellung der bautechnischen Nachweise auftre
tenden rechtlichen Fragen zu bewältigen. 2In die
sem Rahmen können ins besondere geprüft werden: 

1. Aufbau und Systematik der Bayerischen Bau
ordnung, 

2. Grundfragen der Art. 70 und 80 BayBO, 

3. Grundzüge des Dritten Teils des Baugesetzbuchs 
mit den Bezügen zum Ersten Teil und zur Bau
nutzungsverordnung. 

§ 6 

Standsicherheit 

Im Fach Standsicherheit sollen die an der Prü
fung Teilnehmenden nachweisen, daß sie Stand
sicherheitsnachweise für Tragwerke mit geringem 
Schwierigkeitsgrad führen können, insbesondere 
für 

1. statiscb b estimmte ebene Tragwerke, 

2. statisch bestimmte oder einfache statisch unbe
stimmte Deckenkonstruktionen, 

3. Mauerwerksbauten . mit bis zur Gründung 
durchgehenden tragenden Wänden, 

4. Flachgründungen und Stützwände einfacher Art. 

§ 7 

Schallschutz 

1 Im Fach Schallschutz sollen die an der Prü
fung Teilnehmenden nachweisen, daß sie über 
ausreichende Kenntnisse der fachlichen Grund-

lagen des Schallschutzes verfügen. 2In diesem Rah
men können insbesondere geprüft werden: 

1. DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, 

2. Anforderungen an Luft- und Trittschalldäm
mung, 

3. Anforderungen an Planung und Ausführung. 

§ 8 

Wärmeschutz 

1 Im Fach Wärmeschutz sollen die an der Prüfung 
Teilnehmenden nachweisen , daß sie über ausrei
chende Kenntnisse der fachlichen Grundlagen des 
Wärmeschutzes verfügen. 2In diesem Rahmen kön
nen insbesondere geprüft werden: 

1. Wärmeschutzverordnung, 

2. DIN 4108 - Wärmeschutz im Hochbau, 

3. Anforderungen an Planung und Ausführung, 

4. klimabedingter Feuchteschutz. 

§ 9 

Baulicher Brandschutz 

1 Im Fach baulicher Brandschutz sollen die an der 
Prüfung Teilnehmenden nachweisen, daß sie über 
Grundkenntnisse des baulichen Brandschutzes 
verfügen. 2In diesem Rahmen können insbesondere 
geprüft werden: 

1. DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen, 

2. Anforderungen an tragende Wände und Decken, 

3. Anforderungen an Brandwände, 

4. Fragen der Personenrettung, 

5. Ausbildung der Rettungswege (Treppen , Flure) . 

§ 10 

Prüfungszeugnis, Anerkennung 

(1) IDie an der Prüfung Teilnehmenden, die die 
Prüfung bestanden haben, erhalten ein Prüfungs
zeugnis gemäß Anlage; damit wird gleichzeitig an
erkannt, daß sie im Rahmen ihrer Bauvorlagebe
rechtigung zur Erstellung der bautechnischen 
Nachweise im Sinn der Art. 70 Abs. 4 Satz 2 und 
Art. 80 Abs. 2 Satz 1 BayBO, soweit es sich um Vor
haben nach Art. 80 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BayBO han
delt, berechtigt sind. 2Die an der Prüfung Teilneh
menden, die die Prüfung nicht bestanden haben, er
halten eine Bescheinigung, aus der sich ergibt, in 
welchem Teilbereich oder in welchen Teilbereichen 
die Voraussetzungen des § 4 Abs. 4 nicht vorgelegen 
haben. 

(2) 1 Die an der Prüfung Teilnehmenden können 
innerhalb eines Monats nach dem Erhalt der Be
scheinigungnach Absatz 1 Satz 2 gegen die Bewer
tung, daß ihre Leistung den Anforderungen des § 4 
Abs.4 nicht genügt, gegenüber dem vorsitzenden 
Mitglied des Prüfungsausschusses Einwände erhe
ben. 2Die Einwände sind konkret und nachvoll
ziehbar zu begründen. 3Das vorsitzende Mitglied 
des Prüfungsausschusses leitet die Einwände den 
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Prüfenden zu, gegen deren Bewertung sich die Ein
wände richten. 4 Die Prüfenden haben ihre Bewer
tung unter Berücksichtigung der Einwände zu 
überdenken und erneut zu entscheiden. 5Wird die 
Erstentscheidung nicht abgeändert, erhalten die 
an der Prüfung Teilnehmenden hierüber eine Mit
teilung; im übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) 1 Die Anerkennung der Berechtigung zur Er
stellung der bautechnischen Nachweise wird für 
fünf Jahre erteilt. 2Sie wird auf Antrag jeweils um 
fünf Jahre verlängert, wenn die berechtigte Person 
nachweist, daß sie regelmäßig an Fortbildungsver
anstaltungen der vom Staatsministerium des In
nern anerkannten Weiterbildungseinrichtungen 
teilgenommen hat und wenn kein Widerrufs grund 
im Sinn des § 12 Abs. 2 oder des Art . 49 des Bayeri
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) 
und kein Rücknahmegrund im Sinn des Art. 48 
BayVwVfG vorliegt. 3Der Antrag ist mindestens 
drei Monate vor Ablauf der Frist zu stellen. 

(4) Das Staatsministerium des Innern führt eine 
Liste der zur Erstellung der bautechnischen Nach
weise anerkannten Personen. 

§1l 

Wiederholungsprüfung 

INichtbestandene Prüfungen dürfen bis zu zwei
mal wiederholt werden. 2Die an der Prüfung Teil
nehmenden haben dabei Prüfungs aufgaben nur für 
den Teilbereich oder die Teilber eiche zu b earbeiten, 
die sich aus der Bescheinigung nach § 10 Abs. 1 
Satz 2 ergeben, es sei denn die Prüfung liegt länger 
als drei Jahre zurück. 

§ 12 

Erlöschen, Widerruf 

(1) Die Anerkennung erlischt 

1. mit Ablauf der in § 10 Abs. 3 bezeichneten Frist, 
wenn sie nicht verlängert worden ist oder 

2. wenn die berechtigte Person gegenüber dem 
Staatsministerium des Innern schriftlich auf sie 
verzichtet. 

(2) Unbeschadet des Art. 49 BayVwVfG kann die 
Anerkennung widerrufen werden, wenn die be
rechtigte Person 

1. infolge geistiger oder körperlicher Gebrechen 
nicht mehr in der Lage ist, ihre Tätigkeit ord
nungsgemäß auszuüben oder 

2. Bauvorlagen oder bautechnische Nachweise 
wiederholt oder gröblich mangelhaft erstellt 
hat. 

§ 13 

Kosten, Vergütung 

1 Für di~ Durchführung der Prüfung wird eine 
Gebühr von DM 800 ,- erhoben. 2§ 39 APO gilt ent
sprechend. 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft. 

München, den 17 . Mai 1994 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoi ber 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Be c k s t ein , S taa tsminister 
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Anlage 
(zu § 10 Abs. 1) 

Prüfungszeugnis 

Frau/Herr .................................................................... ..... .. .. ................. ... ....... ..... .. .............. ......... .... ........................ .. . 

geboren am ...... ......... ............ .................... in ..................... ..... ........ ............. ..... ..... ....... ...... .... ... ...... ... .......................... .. . 

hat die 

Prüfung über den Erwerb der Zusatzqualifikation zur Erstellung der 
bautechnischen Nachweise im Sinn der Art. 70 und 80 der Bayerischen 

Bauordnung (ZusatzqualifikationsverordnungBau - ZQualVBau) 

bestanden. 

Damit wird gleichzeitig anerkannt, daß siel er im Rahmen ihrer I seiner 
Bauvorlageberechtigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise im 

Sinn der Art. 70 Abs. 4 Satz 2 und Art. 80 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO), soweit es sich um Vorhaben nach Art. 80 Abs. 1 

Nrn. 1 und 2 BayBO handelt, berechtigt ist. 

München, ............ .... ..... ... ............. . 

(Dienstsiegel ) 

Bayerisches Staatsministerium 
des Innern 
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221O"":'8-2-4-K 

Zwölfte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Festsetzung 
von Curricularnormwerten 

Vom 13. Mai 1994 

Auf Grund von Art. 7 Abs. 3 Satz 6 und Abs. 5 des 
Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplätzen 
vom 18. Januar 1993 (GVBI S . 14, BayRS 2210-8-1-K) 
sowie Art. 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Staatsvertrags über die Vergabe von Studien
plätzen vom 19. Februar 1988 (GVBl S. 18, BayRS 
2210-8-2-K), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. April 1994 (GVBl S. 296), erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Anlage der Verordnung zur Festsetzung von 
Curricularnormwerten vom 27 . Juni 1983 (GVBI 
S . 388, BayRS 2210-8-2-4-K), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 21. Mai 1993 (GVBl S.418), 
wird wie folgt geändert : 

In Abschnitt D (Fachhochschulstudiengänge) wird 
bei der lfd. Nr. D 01 (Architektur) in Spalte 3 der 
Curricularnormwert ,, 6,6" durch den Curricular
normwert ,,7,3" ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft. 

München, den 13 . Mai 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 

405 
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2236-4-3-6-K 

Verordnung 
. zur Anderung der 

Verordnung über die Errichtung 
einer staatlichen Berufsfachschule 

für Hauswirtschaft und Kinderpflege Krumbach 

). im Jahre 1972 

Vom 13. Mai 1994 

Auf Grund des Art. 20 Abs. 1 des Bayerischen Ge
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Errichtung einer staat
lichen Berufsfachschule für Hauswirtschaft und 
Kinderpflege Krumbach im Jahre 1972 vom 28. Au
gust 1972 (GVBI S . 409 , BayRS 2236-4-3-6-K) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

,,§ 1 

1 Es werden eine staatliche Berufsfachschule 
für Hauswirtschaft Krumbach und eine staatli
che Berufsfachschule für Kinderpflege Krum
bach geführt. 2Die Schulen sind organisatorisch 
mit der staatlichen Berufsschule Günzburg ver
bunden." . 

2. § 2 wird aufgehoben. 

3. In § 3 wird das Wort "Günzkreis" durch das Wort 
"Günzburg" ersetzt. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und er
hält folgende Fassung: 

,,(1) Die Regierung von Schwaben ist über
geordnete Dienststelle im Sinn der Verwal
tungsvorschriften zur Bayerischen Haushalts
ordnung.". 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft . 

München, den 13. Mai 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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2210-8-2-2-K 

Verordnung 
über die Vergabe von Studienplätzen 

durch die Hochschulen 
(Hochschulvergabevetordnung - HSch VV) 

Vom 16. Mai 1994 

Auf Grund von Art. 1 Satz 3, Art. 4 Abs. 1, Art. 6 
Abs.l Sätze 2 und 3, Abs.2 und 3, Art. 7 Abs . 2, 
Art. 8 Abs. 2 Satz 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 2 
des 'Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrags 
über die Vergabe von Studienplätzen vom 19. Fe
bruar 1988 (GVBI S. 18, BayRS 2210-8- 2-K),zu
letzt geändert durch Gesetz vom 28. April 1994 
(GVBl S. 296), erläßt das Bayerische Staatsministe
rium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst folgende Verordnung: 

Erster Teil 

Vergabeverfahren 

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Anwendungsbereich 

1 Die Vorschriften des Ersten Teils dieser Verord
nung regeln die Vergabe von Studienplätzen 

1. des ersten Fachsemesters in einem sich auf alle 
staatlichen Hochschulen, die den betreffenden 
Studiengang führen, beziehenden Verteilungs
verfahren (landesweites Verteilungsverfahren), 

2. des ersten Fachsemesters in einem sich auf ein
zelne staatliche Hochschulen beziehenden Ver
teilungsverfahren (örtliches Verteilungsverfah
ren), 

3. des ersten Fachsemesters in einem sich auf alle 
staatlichen Hochschulen, die den betreffenden 
Studiengang führen, beziehenden Auswahlver
fahren (landesweites Auswahlverfahren), 

4. des ersten Fachsemesters in einem sich auf ein
zelne staatliche Hochschulen beziehenden Aus
wahlverfahren (örtliches Auswahlverfahren) 
und 

5. in höheren Fachsemestern, soweit für diese Zu-
lassungszahlen festgesetzt sind. 

2Die Verfahrensart für die Vergabe von Studien
plätzen des ersten Fachsemesters nach dieser Ver
ordnung ist in Anlage 1 festgelegt. 

§ 2 

Anwendung von Vorschriften 

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, 
finden in einem Vergabeverfahren nach § 1 die für . 
das allgemeine Auswahlverfahren geltenden Vor-

schriften der Vergabeverordnung ZVS vom 18. No
vember 1993 (GVBI S. 886, BayRS 221O-8-2-1-1-K) 
in der jeweils geltenden Fassung entsprechende 
Anwendung mit der Maßgabe, daß an die Stelle der 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen 
(Zentralstelle) jeweils die Hochschule tritt, an der 
die Zulassung beantragt wird. . 

§ 3 
Zulassungsantrag 

(1) 1 Der Zulassungsantrag muß für das Sommer
semester bis zum 15. Januar, für das Winterseme
ster für Fachhochschulstudiengänge bis zum 
15. Juni, für Studiengänge an Universitäten und 
Kunsthochschulen (ohne Fachhochschulstudien
gänge) bis zum 15. Juli bei der Hochschule einge
gangen sein (Ausschlußfristen). 2Abweichend von 
§ 3 Abs. 3 Vergabeverordnung ZVS können für 
Lehramts- und Magisterstudiengänge, sofern mehr 
als ein Studienfach einer wählbaren Fächerverbin
dung zulassungs beschränkt ist, für alle zulassungs
beschränkten Studienfächer der gewünschten Fä
cherverbindung Zulassungs anträge gestellt wer
den; zwei Zulassungsanträge können für die Stu
diengänge Europäische Wirtschaft und Wirt
schaftsinformatik an der Universität Bamberg ge
stellt werden. 3 An Fachhochschulen können abwei
chend von § 3 Abs. 3 Vergabeverordnung ZVS meh
rere Zulassungsanträge gestellt werden; Hilfsan
träge sind nicht zulässig. 

(2) lSoweit Hochschulzugangsberechtigungen, 
die an einem Abendgymnasium, an einem Institut 
zur Erlangung der Hochschulreife (Kolleg), auf 
Grund der Begabtenprüfung, auf Grund der Ergän
zungsprüfung zur Erlangung der Fachhochschul
reife oder auf Grund einer Vor- oder Abschlußprü
fung in einem Fachhochschulstudiengang erwor
ben werden, zu den Fristen nach Absatz 1 noch 
nicht erworben worden sind, ist für die Nachrei
chung des Nachweises der Hochschulzugangsbe
rechtigung eine angemessene Nachfrist zu gewäh
ren, solange der Verfahrens ablauf dies noch zuläßt; 
dies gilt entsprechend bei einer Feststellungsprü
fung an einem Studienkolleg des Freistaates Bay
ern, durch die im Ausland erworbene Vorbildungs
nachweise als Hochschulreife bzw. Fachhochschul
reife anerkannt werden. 2Bei Zulassungsanträgen 
in Fachhochschulstudiengängen können Nach
weise für Hochschulzugangsberechtigungen, die 
bis zum Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist 
noch nicht erworben worden sind, ohne besonderen 
Antrag bis 20 . Juli nachgereicht werden ; im übri
gen können angemessene Nachfristen nur auf An
trag und nur in den in Satz 1 genannten Fällen ge
währt werden. 3§ 3 Abs.5 Satz 2 Vergabeverord
nung ZVS ist nicht anzuwenden. 
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(3) lDie Bewerbung für einen Studiengang, in 
dem ein Verfahren nach § 1 Satz 1 Nr.1 oder Nr. 3 
durchgeführt wird, ist ausschließlich an die Hoch
schule zu richten, an der in erster Linie die Zulas
sung gewünscht wird. 2Hierbei können weitere 
Hochschulen, an denen hilfsweise die Zulassung 
gewünscht wird, in einer Reihenfolge benannt wer
den. 3Werden Zulassungsanträge an mehrere Hoch
schulen gerichtet, wird nur über den letzten, noch 
fristgerecht bei einer Hochschule eingegangenen 
Antrag entschieden. 4Bei Eingang am gleichen Tag 
entscheidet das Los. 5Die Bewerbung für einen wei
teren Studiengang bedarf eines gesonderten An
trags, die hilfsweise Benennung anderer Studien
gänge im Antrag ist nicht zulässig. 6§ 3 Abs. 3 Ver
gabeverordnung ZVS findet insoweit keine Anwen
dung. 

(4) Als Studiengang im Sinn dieser Verordnung 
gilt auch ein Studienfach eines Lehramtsstudien
gangs, eines Magisterstudiengangs oder eine Stu
dienrichtung eines Fachhochschulstudiengangs. 

Abschnitt II 

Ergänzende Vorschriften für das 
Auswahlverfahren 

§4 

Quoten 

(1) 1 Von den für die einzelnen Hochschulen je 
Studiengang für das erste Fachsemester festgesetz
ten Zulassungszahlen sind nach Abzug der gemäß 
§ 11 Abs. 1 zu vergebenden Studienplätze vorweg 
abzuziehen 

1. 2 v.H. für Fälle außergewöhnlicher Härte, 

2. 4 v.H. für die Fälle, in denen die Qualifikation für 
den gewählten Studiengang in einem anderen 
noch nicht abgeschlossenen Studiengang an 
einer Hochschule erworben wurde, 

3. 3 v.H. für die Auswahl für ein Zweitstudium, 

4.4v.H. für die Zulassung von ausländischen 
Staatsangehörigen und Staatenlosen, die nicht 
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Vergabeverordnung ZVS 
Deutschen gleichgestellt sind. 

2Für jede Quote nach Satz 1 muß jedoch wenigstens 
ein Studienplatz zur Verfügung gestellt werden, 
wenn in der entsprechenden Quote mindestens eine 
Bewerbung zu berücksichtigen ist; dies gilt für die 
Quoten nach Satz 1 Nrn. 1, 3 und 4 nich~ , wenn die 
Zahl der zu vergebenden Studienplätze weniger als 
zehn beträgt. 3Der Anteil der nach Satz 1 Nr.2 zu 
vergebenden Studienplätze darf nicht größer sein 
als der Anteil der im Rahmen dieser Quote zu be
rücksichtigenden Bewerbungen an der Gesamtzahl 
der Bewerbungen. 4Abweichend von Satz 1 beträgt 
im Studiengang "Deutsch als Fremdsprache" an 
der Universität München die Quote nach Satz 1 
Nr.4 30 v.H. 5Sind für die Vergabe nach Satz 1 
Nrn. 1 bis 4 weniger zu berücksichtigende Bewer
bungen vorhanden als Studienplätze, werden frei
bleibende Studienplätze nach Absatz 2 vergeben. 

(2) 1 Die in einem Studiengang nach Anwendung 
des Absatzes 1 verbleibenden Studienplätze werden 

1. zu 60 v.H . nach dem Grad der Qualifikation, 

2. zu 20 v.H. nach Wartezeit und 

3. im übrigen nach Wartezeit unter Berücksichti-
gung des Grades der Qualifikation 

vergeben. 2In einem örtlichen oder landesweiten 
Auswahlverfahren für Fachhochschulstudien
gänge wird im Rahmen der Quote nach Satz 1 Nr.1 
und der Quote nach Satz 1 Nr.3 jeweils eine Son
derquote für die Bewerber und Bewerberinnen ge
bildet, die eine an der Fachoberschule erworbene 
Hochschulzugangsberechtigung nachweisen. 3Der 
Anteil der Sonderquote an den Studienplätzen der 
Quote nach Satz 1 Nr. 1 bzw. der Quote nach Satz 1 
Nr.3 entspricht sowohl im Hauptverfahren wie in 
den gegebenenfalls durchzuführenden Nachrück
verfahren jeweils dem Anteil der Bewerber und Be
werberinnen mit einer an der Fachoberschule er
worbenen Hochschulzugangsberechtigung an der 
Gesamtzahl der deutschen oder Deutschen gleich
gestellten Bewerber und Bewerberinnen. 4Sind für 
die Vergabe nach Satz 1 Nrn. 1 bis 3 weniger zu be
rücksichtigende Bewerbungen als Studienplätze 
vorhanden, werden die freibleibenden Studien
plätze nach Absatz 1 Nrn. 2 bis 4 vergeben, soweit 
dort noch zu berücksichtigende Bewerbungen vor
handen sind. 5Die Aufteilung der Plätze richtet sich 
nach dem Verhältnis dieser Quoten. 

(3) Bei der Berechnung der Quoten nach Absatz 1 
und Absatz 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 und Satz 3 wird ge
rundet. 

(4) Die Quoten nach den Absätzen 1 und 2 wer
den nur gebildet, wenn die Zahl der Bewerbungen, 
in denen der betreffende Studiengang im Hauptan
trag genannt wurde, die Zahl der verfügbaren Stu
dienplätze übersteigt; dies gilt entsprechend bei 
der Entscheidung über Hilfsanträge in der sich aus 
den Benennungen ergebenden Reihenfolge. 

§ 5 

Teilnahme am Vergabeverfahren bei Studiengängen 
mit Eignungsprüfungen 

lWird in einem Studiengang die Qualifikation 
für den betreffenden Studiengang durch eine Eig
nungsprüfung nachgewiesen oder ergänzt, nimmt 
am Auswahlverfahren nur teil, wer die Eignungs
prüfung in bezug auf den das Auswahlverfahren 
betreffenden Immatrikulationstermin mit Erfolg 
abgelegt hat. 2Ferner kann am Vergabeverfahren 
teilnehmen, wer sich unmittelbar nach Beendigung 
eines in § 13 Abs.1 Vergabeverordnung ZVS be
zeichneten Dienstes um Zulassung zu dem betref
fenden Studiengang bewirbt und die Eignungsprü
fung unmittelbar vor Beginn oder während dieses 
Dienstes mit Erfolg abgelegt hat. 

§ 6 

Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 

(1) 1 In Auswahlverfahren für Fachhochschulstu
diengänge wird bei Zeugnissen der Fachhochschul
reife für die Rangbestimmung die Durchschnitts
note aus dem arithmetischen Mittel der Noten die
ses Zeugnisses gebildet. 2Die Noten für die Fächer 
Religionslehre, Ethik, Musik, Kunsterziehung und 
Sport werden nur gewertet, soweit diese als Pflicht-
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fach des fachbezogenen Unterrichts der jeweiligen 
Ausbildungsrichtung Teil der schriftlichen Prü
fung waren. 3Noten für zusätzlich~ Unterrichtsver
anstaltungen und für Arbeitsgemeinschaften blei
ben unberücksichtigt. 4Die Durchschnittsnote 
wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es 
wird nicht gerundet. 5Die Durchschnittsnote ist 
von der Hochschule zu berechnen, soweit nicht das 
Zeugnis der Fachhochschulreife die Durchschnitts
note ausweist. 

(2) Wird in einem Studiengang die Qualifikation 
für den betreffenden Studiengang ausschließlich 
durch eine Eignungsprüfung nachgewiesen, so be
stimmt sich der Grad der Qualifikation nach dem 
Ergebnis der Eignungsprüfung, die in bezug auf 
den das Auswahlverfahren betreffenden Immatri
kulationstermin abgelegt wurde. 

(3) Wird in einem Studiengang die Qulifikation 
für den betreffenden Studiengang durch eine Eig
nungsprüfung ergänzt, bestimmt sich der Grad der 
Qualifikation zu gleichen Teilen nach der Durch
schnittsnote nach § 14 Vergabeverordnung ZVS 
und dem Ergebnis der Eignungsprüfung, die in be
zug auf den das Auswahlverfahren betreffenden 
Immatrikulationstermin abgelegt wurde. 

(4) Landesquoten werden nicht gebildet. 

§ 7 

Auswahl nach Wartezeit 

(1) Wird für einen Studiengang die Qualifika
tion für den betreffenden Studiengang ausschließ
lich durch die Eignungsprüfung nachgewiesen, gilt 
die Hochschulreife als zu dem Zeitpunkt erworben, 
zu dem erstmals eine entsprechende Eignungsprü
fung bestanden wurde. 

(2) Wird für einen Studiengang die Qualifika
tion für den betreffenden Studiengang durch eine 
Eignungsprüfung ergänzt, gilt die Hochschulreife 
als zu dem Zeitpunkt erworben, zu dem beide Vor
aussetzungen erstmals erfüllt werden; bei der An
wendung des § 17 Abs. 4 Vergabeverordnung ZVS 
ist hiervon abweichend auf den Zeitpunkt des Er
werbs der Hochschulreife abzustellen. 

(3) Als berufsqualifizierender Abschluß im Sinn 
des § 17 Abs. 4 Vergabeverordnung ZVS gilt auch 
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung an ei
ner Fachakademie. 

(4) Zeiten eines Studiums an der Hochschule für 
Politik in München werden nicht von der Gesamt
zahl der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschul
zugangsberechtigung abgezogen. 

§ 8 

Auswahl nach Wartezeit unter Berücksichtigung 
des Grades der Qualifikation 

(1) IBei der Auswahl nach Wartezeit unter Be
rücksichtigung des Grades der Qualifikation wird 
der Rang durch die nach § 14 Vergabeverordnung 
ZVS ermittelte Durchschnittsnote bestimmt, die 
für jedes gemäß § 17 Vergabeverordnung ZVS zu 
~erücksichtigende Halbjahr um 0,1 verbessert 
wird. 2Kann eine solche Durchschnittsnote nicht 
festgestellt werden, ist eine Auswahl nach dieser 

Vorschrift ausgeschlossen. 3Kann die Zahl der 
Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangs
berechtigung nicht festgestellt werden, wird die 
Durchschnittsnote nicht verändert. 

(2) Landesquoten werden nicht gebildet. 

§ 9 

Auswahl in Zusatz-, 
Ergänzungs- und Aufbaustudiengängen 

1 Wird für einen Zusatz-, Ergänzungs- oder Auf
baustudiengang ein örtliches Auswahlverfahren 
durchgeführt, sind abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 1 
nach Abzug der gemäß § 11 zu vergebenden Stu
dienplätze nur die für die Zulassung von ausländi
schen Staatsangehörigen und Staatenlosen, die 
nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Vergabeverordnung 
ZVS Deutschen gleichgestellt sind, vorzubehalten
den Studienplätze vorweg abzuziehen. 21m übrigen 
erfolgt die Auswahl ausschließlich nach dem Grad 
der Qualifikation, die für den betreffenden Stu
diengang nachzuweisen ist. 3Sind für die Vergabe 
nach Satz 1 weniger zu berücksichtigende Bewer
bungen vorhanden als Studienplätze, werden frei
bleibende Studienplätze nach Satz 2 vergeben. 

§1O 

Ranggleichhei t 

(1) Haben mehrere Bewerber und Bewerberin
nen innerhalb der Quote nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 
§ 4 Abs. 2 Nm. 1 oder 3 den gleichen Rang und kann 
nur ein Teil innerhalb der jeweiligen Quote zugelas
sen werden, werden diese nach den Bestimmungen 
des § 7 in Verbindung mit § 17 Vergabeverordnung 
ZVS eingeordnet ; die Zulassung richtet sich nach 
der Reihenfolge dieser Einordnung. 21st die Aus
wahl nach Wartezeit ausgeschlossen, wird der Be
werber oder die Bewerberin hinter den letzten Be
werber oder die letzte Bewerberin mit feststellba
rer Wartezeit eingeordnet. 

(2) IHaben mehrere Bewerber und Bewerberin
nen innerhalb der Quote nach § 4 Abs. 2 Nr.2 den 
gleichen Rang und kann nur ein Teil zugelassen 
werden, werden diese nach den Bestimmungen des 
§ 6 in Verbindung mit § 14 Vergabeverordnung ZVS 
eingeordnet; die Zulassung richtet sich nach der 
Reihenfolge der Einordnung. 21st die Auswahl nach 
dem Grad der Qualifikation ausgeschlossen, wird 
der Bewerber oder die Bewerberin hinter dem letz
ten Bewerber oder die letzte Bewerberin mit einem 
feststellbaren Grad der Qualifikation eingeordnet. 

(3) Besteht nach Einordnung der Bewerber und 
Bewerberinnen nach den Vorschriften der Absätze 1 

. und 2 oder innerhalb der Quoten nach § 4 Abs. 1 
Nm.2 und 3 noch Ranggleichheit, so sind von die
sen zunächst diejenigen innerhalb der jeweiligen 
Quoten zuzulassen, die zum Personenkreis des § 13 
Vergabeverordnung ZVS gehören und nachweisen, 
daß sie ihren Dienst bis spätestens 31. Oktober bzw 
30. April in vollem Umfang abgeleistet haben wer
den. 

(4) Besteht nach Einordnung der Bewerber und 
Bewerberinnen nach den Vorschriften der Absätze 1 
bis 3 noc~ Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
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(5) 1 Wer sowohl in der Quote nach § 4 Abs. 2 N r . 2 
als auch in anderen Quoten des § 4 Abs. 2 zugelas
sen werden kann, wird in der erstgenannten Quote 
zugelassen. 2Wer sowohl in der Quote nach § 4 
Abs.2 Nr. 1 als auch in der Quote nach § 4 Abs. 2 
Nr. 3 zugelassen werden kann, wird in der Quote 
nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 zugelassen. 

§11 

Auswahl nach einem Dienst 
auf Grund früheren Zulassungsanspruchs 

(1) § 13 Vergabeverordnung ZVS gilt mit der 
Maßgabe, daß nur ausgewählt wird, wer bei oder 
nach Beginn des Dienstes an der Hochschule zuge
lassen worden war oder bei einer Bewerbung späte
stens zum Sommersemester 1992 zugelassen wor
den wäre. 

(2) Für ein höheres Fachsemester ist zuzulassen, 
wer das Studium an der Hochschule wegen der Ab
leistung des Dienstes unterbrechen mußte. 

§ 12 

Höhere Fachsemester 

(1) lEine Zulassung für ein höheres Fachseme
ster erfolgt, wenn die Zahl der in diesem Semester 
und gleichzeitig die Gesamtzahl der in dem betref
fenden Studienabschnitt eingeschriebenen Stu
denten und Studentinnen unter die hierfür festge
setzten Zulassungszahlen sinkt. 2Wer sich bereits 
in einem Fachsemester befindet, für das in einem in 
allen Fachsemestem mit einem Studienangebot zu
lassungsbeschränkten Studiengang keine Zulas
sungszahl mehr festgesetzt ist, kann auf Antrag un
ter den Voraussetzungen des Satzes 1 im letzten 
Fachsemester, für das eine Zulassungszahl festge
setzt ist, zugelassen werden, wenn 

1. die in der einschlägigen Prüfungsordnung fest
gelegte Frist für die Ablegung der oder die Mel
dung zur Abschlußprüfung oder 

2. im Fall des Fehlens einer solchen Frist in der 
Prüfungsordnung die Regelstudienzeit in dem 
betreffenden Studiengang 

um nicht mehr als drei Semester überschritten ist 
und diese Überschreitung nicht auf in der eigenen 
Person liegenden, selbst zu vertretenden Gründen 
beruht. 

(2) 1 Wird eine Auswahl unter den Bewerbungen 
erforderlich, findet § 8 Abs. 1 bis 3 Vergabeverord
nung ZVS sinngemäß Anwendung mit der Maß
gabe, daß bei Ranggleichheit innerhalb der Grup
pen des § 8 Abs. 1 Vergabeverordnung ZVS vor An
wendung des Loses der Grad der Qualifikation ent
scheidet. 2Wer an der Ludwig-Maximilians-Uni
versität München im Studiengang Medizin auf ei
nem Teilstudienplatz eingeschrieben ist oder war 
und die Ärztliche Vorprüfung erfolgreich abgelegt 
hat, ist dabei vor denjenigen zu berücksichtigen, 
die der Fallgruppe 3 des § 8 Abs. 1 Satz 1 Vergabe
verordnung ZVS zuzuordnen sind. 

(3) 1 Sieht die Prüfungsordnung für den Studien
gang, für den die Zulassung beantragt wird, vor ei
nem höheren Fachsemester oder einem bestimmten 
Studienabschnitt Zwischenprüfungen, Vorprüfun-

gen oder andere vergleichbare Prüfungen vor, wird 
an Stelle des Grades der Qualifikation nach Absatz 2 
das Ergebnis dieser Prüfung zugrunde gelegt. 
2Sind im Verlauf eines Studiengangs vor der Ab
schlußprüfung mehrere Zwischenprüfungen, Vor
prüfungen oder andere vergleichbare Prüfungen 
abzulegen, so ist das Ergebnis der Prüfung zugrun
dezulegen, die dem Fachsemester, für das die Zu
lassung beantragt wird, zeitlich als letzte voran
geht. 3 Soweit Zeugnisse über abgelegte Prüfungen 
im Sinn von Satz lohne Verschulden nicht bis zum 
Zeitpunkt der Entscheidung vorgelegt werden kön
nen, ist auf die letzte zeitlich vorhergehende Prü
fung, falls eine solche nicht vorliegt, auf den Grad 
der Qualifikation zurückzugreifen. 

§ 13 

Anrechnung von Studienzeiten und -leistungen 

(1) IMacht jemand, der im Hauptverfahren im 
ersten Fachsemester zugelassen ist, geltend, daß er 
die Anrechnung von Studienzeiten eines anderen 
Studiengangs beantragt, gilt der Zulassungsantrag 
auch als form- und fristgerechter Zulassungsantrag 
für das höhere Fachsemester. 2Dies gilt entspre
chend, wenn jemand für den im Zulassungsbescheid 
genannten Studiengang bereits immatrikuliert war. 

(2) Die Hochschule prüft, ob im Zeitpunkt der 
Zulassungsentscheidung die Voraussetzungen für 
die Anrechnung von Studienzeiten vorliegen und 
ob nach den Vorschriften des § 12 eine Zulassung 
möglich ist. 

(3) Wer einen Studienplatz in einem höheren 
Fachsemester erhält, wird nicht auf die Zulas
sungszahl für das erste Fachsemester angerechnet. 

(4) ISind nach Berücksichtigung aller nach § 12 
und den Absätzen 1 bis 3 zu berücksichtigenden 
Bewerbungen in einem höheren Fachsemester noch 
freie Plätze vorhanden, können Bewerber und Be
werberinnen zugelassen werden, die in dem Stu
diengang bisher nicht an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule im Geltungsbe
reich des Grundgesetzes immatrikuliert waren, die 
jedoch durch eine Bescheinigung der zuständigen 
Behörden nachweisen, daß sie anrechenbare Lei
stungen in entsprechendem Umfang erworben ha
ben; dies gilt auch für diejenigen, die auf Grund 
einer gerichtlichen Entscheidung vorläufig in dem 
Studiengang eingeschrieben sind oder waren. 2Ihre 
Auswahl erfolgt nach dem Grad der Qualifikation; 
§ 12 Abs. 3 gilt entsprechend. 3Die Zulassung nach 
Satz 1 Halbsatz 1 ist nur in das den anrechenbaren 
Leistungen entsprechende höhere Fachsemester, 
die Zulassung nach Satz 1 Halbsatz 2 nur in das 
dem formellen Studienfortschritt entsprechende 
höhere Fachsemester möglich. 

(5) Zur Erprobung können die Hochschulen in 
den Vergabeverfahren bis Sommersemester 1995 
ausnahmsweise außerhalb der für höhere Fach
semester festgesetzten Zulassungszahlen Staats
angehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Euro
päischen Union zulassen, wenn und soweit dies im 
Vollzug einer Vereinbarung mit einer Hochschule 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
im Rahmen eines auf Gegenseitigkeit beruhenden 
Studentenaustausches innerhalb der Europäi
schen Union notwendig ist. 
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§ 14 

Landesweites Auswahlverfahren 

Im landesweiten Auswahlverfahren (§ 1 Satz 1 
Nr. 3) gilt folgendes: 

1. Bei der Berechnung der Quoten nach § 4 tritt im 
Hauptverfahren und im ersten Nachrückverfah
ren an Stelle der für die einzelne Hochschule 
festgesetzten Zulassungszahl die Summe der für 
den jeweiligen Studiengang an den einzelnen 
Hochschulen festgesetzten Zulassungszahlen. 

2. § 11 gilt mit der Maßgabe, daß an Stelle der 
Worte "der Hochschule" die Worte "einer Hoch
schule im Freistaat Bayern" treten. 

3. Bei der Verteilung der ausgewählten Bewerber 
und Bewerberinnen entsprechend § 11 Abs. 3 
Vergabeverordnung ZVS entscheidet bei Rang
gleichheit abweichend von § 11 Abs. 3 Satz 2 und 
§ 8 Abs. 2 Vergabeverordnung ZVS die Wartezeit 
vor Anwendung des Loses. 

4. Wenn eine Zulassung an einer der benannten 
Hochschulen erfolgen kann, erteilt diese Hoch
schule den Zulassungsbescheid. Der Zulas
sungsbescheid gilt zugleich als Ablehnungsbe
scheid für die vorrangig benannten Hochschu
len. 

5. Wem kein Studienplatz zugewiesen werden 
kann, dem wird von der Hochschule, bei der der 
Zulassungsantrag eingereicht wurde, ein Ableh
nungsbescheid erteilt. Der Bescheid gilt zugleich 
als Ablehnungsbescheid für die nachrangig be
nannten Hochschulen. 

6. An einem Nachrückverfahren nimmt nur teil, 
wer im Hauptverfahren oder in einem früher 
durchgeführten Nachrückverfahren keinen Stu-
dienplatz erhalten konnte. . 

7. Eine Teilnahme an zweiten oder weiteren Nach
rückverfahren ist nur an der Hochschule mög
lich, bei der der Zulassungsantrag eingereicht 
wurde. 

§ 15 

Abschluß des Verfahrens 

1 Das Vergabeverfahren ist stets beendet, wenn 
seit Beginn der Lehrveranstaltungen für das erste 
Fachsemester in dem betreffenden Studiengang 
fünf Wochen verstrichen sind. 2 § 46 Vergabeverord
nung ZVS findet keine Anwendung. 

Abschnitt III 

Verteilungsverfahren 

§ 16 

Verteilungsgrundsätze 

(1) lNach Maßgabe der Anlage 1 findet entweder 
ein örtliches oder - beschränkt auf die Fachhoch
schulstudiengänge - landesweites Verteilungsver
fahren statt. 2Das Verfahren richtet sich nach den 
für das Verteilungsverfahren geltenden Vorschrif
ten der Vergabeverordnung ZVS, soweit in dieser 
Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 3 Abwei-

chend von § 8 Abs. 2 Vergabeverordnung ZVS ent
scheidet bei Ranggleichheit innerhalb der Gruppen 
des § 8 Abs. 1 Vergabeverordnung ZVS vor Anwen
dung des Loses der Grad der Qualifikation; dies 
gilt nicht für Fachhochschulstudiengänge. 

(2) 11m Rahmen des örtlichen Verteilungsverfah
rens können die Hochschulen die Studienplätze, 
die nach der Vergabe von 80 v.H. der verfügbaren 
Studienplätze (einschließlich der Quote für die Zu
lassung von Deutschen nicht gleichgestellten aus
ländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen) 
nach Maßgabe des Absatzes 1 verbleiben, nach den 
folgenden Auswahlkriterien vergeben: 

1. Durchschnittsnote der Hochschulzugangsbe
rechtigung, 

2. Einzelnoten der Hochschulzugangsberechti
gung in Fächern, die für den Studiengang, für 
den die Zulassung beantragt wird, von Bedeu
tung sind, 

3. studienspezifische Leistungserhebungen, 

4. Berufsausbildung und/oder berufspraktische 
Tätigkeit, die für den Studiengang, für den die 
Zulassung beantragt wird, von Bedeutung ist, 

5. Ergebnis eines Auswahlgesprächs, in dem insbe
sondere Motivation und Eignung für das ge
wählte Studium und den angestrebten Beruf 
festgestellt werden. 

2Die Auswahlkriterien nach Satz 1 Nm. 1 bis 4 kön
nen alternativ oder kumulativ angewendet werden; 
das Auswahlkriterium nach Satz 1 Nr.5 kann nur 
kumulativ mit mindestens einem weiteren Aus
wahlkriterium nach Satz 1 Nm. 1 bis 4 angewendet 
werden. 3Führen die Hochschulen nach Satz 1 Aus
wahlgespräche oder studiengangspezifische Lei
stungserhebungen durch, können sie die Teilnahme 
beschränken; sie können insbesondere anordnen, 
daß die Teilnahme an den Auswahlgesprächen und 
Leistungserhebungen einen gesonderten Antrag 
voraussetzt, ' die Teilnahme an der betreffenden 
Hochschule in demselben Studiengang auf eine 
einmalige Teilnahme beschränkt ist und die Teil
nahme einen bestimmten Grad der Qualifikation 
(Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberech
tigung) voraussetzt. 4Rechtzeitig vor dem Ende der 
Frist für die Einreichung der Zulassungsanträge ist 
in der Hochschule durch Anschlag amtlich be
kanntzugeben, ob und gegebenenfalls nach wel
chen Auswahlkriterien in den einzelnen Studien
gängen Studienplätze nach Satz 1 vergeben wer
den, sowie ob und gegebenenfalls in welcher Form 
die Teilnahme an Auswahlgesprächen und stu
diengangspezifischen Leistungserhebungen gemäß 
Satz 3 beschränkt wird. 

(3) 1 Wer die Zulassung an einer Hochschule in 
einem Studiengang beantragt hat, in dem ein örtli
ches Verteilungsverfahren stattfindet, wird im Rah
men der festgesetzten Zulassungszahlen an dieser 
Hochschule zugelassen. 2Wer in einem solchen Ver
fahren nicht zugelassen werden kann, erhält mit 
dem Ablehnungsbescheid die Mitteilung, an wel
chen anderen staatlichen Hochschulen der ge
wünschte Studiengang ohne vorherige Zuteilung 
eines Studienplatzes aufgenommen werden kann. 
3Soweit an den benannten Hochschulen für diesen 
Studiengang eine Voranmeldung innerhalb einer 
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bestimmten Frist vorgeschrieben ist, wird im Be
scheid eine Frist bestimmt, die an die Stelle der Vor
anmeldefrist tritt. 4Besteht an der benannten Hoch
schule in diesem Studiengang keine Voranmelde
frist, wird im Bescheid mitgeteilt , binnen welcher 
Fristen die Immatrikulation zu erfolgen hat. 

(4) lDas Staatsministerium für Unterricht , Kul
tus, Wissenschaft und Kunst kann anordnen, daß 
abweichend von § 7 Abs. 1 Sätze 2 und 3 Vergabe
verordnung ZVS die Verteilung in einer Verfahrens
stufe erfolgt. 2Bei einem landesweiten Verteilungs
verfahren erläßt den Zulassungsbescheid die Hoch
schule, an der die Zulassung erfolgt. 3Der Zulas
sungsbescheid gilt zugleich als Ablehnungsbescheid 
für die vorrangig benannten Hochschulen. 

(5) Für Fachhochschulstudiengänge tritt bei der 
Zuordnung der bayerischen Kreise und kreisfreien 
Städte zu den e"inzelnen Studienorten nach § 8 
Abs. 1 Satz 2 Vergabeverordnung ZVS an die Stelle 
der Aufstellung für das Land Bayern der Anlage 2 
zur Vergabeverordnung ZVS die Anlage 2 dieser 
Verordnung. 

Zweiter Teil 

Beirat der Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen 

§ 17 

Wahl vorschriften 

(1) 1 Die Wahlversammlung nach Art. 1 Satz 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrags 
über die Vergabe von Studienplätzen (Ausfüh
rungsgesetz) wird vom Staatsministerium für Un
terricht, Kultus , Wissenschaft und Kunst einberu
fen und geleitet. 2Sie ist beschlußfähig, wenn sämt
liche Mitglieder mit einer Frist von einer Woche ge
laden und mindestens drei Viertel der Mitglieder 
aus Hochschulen anwesend sind, an denen Studien
gänge geführt werden, die zum Zeitpunkt der Wahl 
in das Verfahren bei der Zentralstelle einbezogen 
sind. 3Die Wahlversammlung beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimment
haltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
4Der Vertretung des Staatsministeriums für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst steht als der 
die Versammlung leitenden Person kein Stimm-
recht zu. . 

(2) lAus der Mitte der Wahlversammlung wer
den jeweils für den Vertreter der staatlichen Hoch-

schulen sowie für den ersten und zweiten Stellver
treter Personen benannt, die die Voraussetzungen 
des Art . 1 Satz 2 des Ausführungsgesetzes erfüllen. 
2Die Wahlversammlung beschließt, ob die Wahl 
geheim oder durch offene Abstimmung erfolgt. 
3 Gewählt ist für die der Kandidatur entsprechende 
Funktion, wer die meisten Stimmen auf sich verei
nigt. 4Bei Stimmengleichheit findet zwischen den 
betroffenen Personen eine Stichwahl statt. 5Ergibt 
die Stichwahl wiederum Stimmengleichheit, ent
scheidet das Los. 

(3) lDas Staatsministerium für Unterricht, Kul
tus , Wissenschaft und Kunst hat die Gewählten so-

. fort von ihrer Wahl schriftlich zu verständigen und 
gleichzeitig aufzufordern, binnen zwei Wochen zu 
erklären, ob sie die Wahl annehmen. 2Wird inner
halb dieser Frist keine Erklärung abgegeben, gilt 
die Wahl als angenommen.' 

(4) Über die Wahlversammlung ist eine Nieder
schrift aufzunehmen , die von der die Versammlung 
leitenden Person zu unterzeichnen ist . 

Dritter Teil 

Scblußvorschriften 

§ 18 

Inkrafttreten 

(1) 1 Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in 
Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 
zum Wintersemester 1994/95 . 

(2) lDie Verordnung über die Vergabe von Stu
dienplätzen durch die Hochschulen (Hochschulver
gabeverordnung-HSchVV) vom 9. Mai 1986 (GVBl 
S.66 , BayRS 2210-8-2-2-K) , zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 20. Dezember 1993 (GVBI 
S . 1094), tritt am 31. Mai 1994 außer Kraft. 2Sie ist 
letztmals für das Vergabeverfahren zum Sommer
semester 1994 anzuwenden. 

München, den 16. Mai 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair , Staatsminister 
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Anlage 1 

Verfahrensart nach § 1 für die Vergabe von Studienplätzen des ersten Fachsemesters 

a) Studiengänge an Universitäten (ohne Fachhochschulstudiengänge) 

Hochschulen 

~ t::d t::d Zt:r:l ~ 'c3 '""d ~ ~ po 
~ >::: ::!. >::: c:::: po ro 

I)"Q S rJJ I)"Q '"1 po ::s rJJ '"1 rJJ '"1 ::s ::s ~ ro N cT cT ro () po ::s 
>:: ro >:: cTI)"Q ::> >::: >:: rJJ cT 

Studiengänge '"1 .... ro ro ro ::s cT >:: '"1 I)"Q ::> '"1 ::s ::s '"1 I)"Q () >:: I)"Q, ::> '"1 
I)"Q 

ro I)"Q ::s 

Amerikanistik 
Magister 2 *) 

Betriebswirtschaft 
Magister, Nebenfach 2 *) 

Biochemie 
Diplom 4 *) 4 *) 

Biologie 
Lehrämter 4 *) 4 *) 4 *) 4 *) 4 *) 4 *) 

Buchwissenschaft 
Diplom 4 *) 

Buch- und Bibliothekskunde 
Magister 4 

Deutsch als Fremdsprache 
Magister 4 

Didaktik der Grundschule 
Lehramt an Grundschulen 4 *) 4 *) 4 *) 4 4 *) 4 4 *) 4 *) 

Didaktik der Grundschule , 

Lehramt an Sonderschulen 4 *) 4 *) 

Dramaturgie 
Diplom 4 *) 

Europäische Wirtschaft 
Diplom 4 *) 

Geographie, Erdkunde 
Diplom, Lehrämter * *) 2 *) 2 *) 2 *) 2 *) 

Geologie 
Diplom 2 *) 

Geoökologie 
Diplom 4 *) 

Germanistik 
Diplom 4 

Germanistik 
Magister, Lehrämter * * *) 2 2 2 *) 2 

Geschichte 
Magister, Lehrämter 2 

Informatik 
Aufbaustudium 4 *) 

Journalistik 
Diplom 4 *) 

Kommunika tionswissenschaft 
(Zei tungswissenschaft) 

Magister 4 *) 

Kunstgeschich te 
Magister 2 *) 2 
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Hochschulen 

E' tJj tJj ZI?=:l ~ ~ '1:J !;:d 

~ Pol Pol >::: ::!. >::: c::: Pol Cl) 

(JQ S '< Ul (JQ 
>-j Pol ::l Ul Ul >-j ::l ::l ~ Cl) N 

0" 0" Cl) (') Pol ::l 0" >:: Cl) >:: 0"(JQ :;:r" >::: >:: Ul 
Studiengänge >-j <"+ Cl) Cl) Cl) ::l 0" >:: >-j (JQ :;:r" >-j ::l ::l (') >:: >-j 

(JQ (JQ , (JQ :;:r" >-j 
Cl) (JQ 
::l 

Landespflege 
Diplom 4 *) 

Ökonomie 
Diplom 4 *) 

Physik 
Diplom, Lehramt an Gymnasien 2 *) 

Psychologie 
Magister/Nebenfach 2 *) 2 

Schul psychologie 
Lehramt an Gymnasien, Erweiterungsstudium 2 *) 

Sonderpädagogik 
Magister 4 *) 

Sonderpädagogische Fachrichtungen 
Lehramt an Sonderschulen 4 *) 

Sonderpädagogische Qualifikationen 
Erweiterungsstudium 4 *) 

Sozial wissenschaften ---

Diplom 4 

Sportökonomie 
Diplom 4 *) 

Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien 
Diplom 4 

Thea terwissenschaft 
Magister 4 4 *) 

Völkerkunde 
Magister 4 *) 

Wirtschaftliche Staatswissenschaften 
Magister 4 

Wirtschaftsgeographie 
Diplom 4 *) 

Wirtschaftsinformatik 
Diplom 4 *) 4 *) 4 *) 

Wirtschaftspädagogik 
Diplom 4 4 

Wirtschaftswissenschaften 
Lehramt an Gymnasien 4 *) 4 4 4 *) 

Wirtschaftswissenschaften 
Lehramt an Realschulen 4 *) 4 4 4 *) 

*) Eine Zulassung im ersten Fachsemester erfolgt nur im Wintersemester. 

* *) an der Universität Bamberg und der Universität Erlangen-Nürnberg nur Geographie/Diplom, an der Universität Pass au nur Erd
kunde/Lehrämter 

* * *) an der Universität Bamberg nur Germanistik/Magister, an der Universität Passau nur Deutsch/Lehramt an Grundschulen, Lehr
amt an Hauptschulen und Lehramt an Realschulen 
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b) Fachhochschulstudiengänge 

Hochschulen 

'"'J '"'J '"'J '"'J '"'J ~Z'"'J ~~~ '"'J '"'J '"'J '"'J '"'J ~~ ~Ul'"'J toe:::: 
::r: ::r: ::r: ::r: ::r: o-ro::r: ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: ~g.::r: ~ i:j 

,..?~ ,..?~ 3 ~ 
~ () tJ ::r: H r-< ~ Z ~ ~ ::r ::r~:;s 0-;1; 0 ro 0 

i:j ~e::::ro Ze::::ro ~ ~, ro 0 ro ~ro ~, l1CI ~, i:j ro .., 
l1CI 0- l1CI Ho e.. ro ...... 3 ro ...... 3 i:j i:j 

.., l1CI CIJ t-t:.~.~ ..,'" 
'" C l1CI 33'0 ?3'O 0.. i:j ro ro CIJ ro i:j N (JQ~ '"' i:j i:j .... 

Studiengang 0- .., ro '" '0 .... '" ::r 0- In i:j Ho 0-
~, 

~ l1CI i:j .... e:::: ~ ::r '" ::r o-~~ 
~ .... In In ro 0- '0 .... .., 0..- ro i:j ...... i:j ~ i:j 

.., ro ::r c ::l.~ 
l1CI 0 0.. i:j , 3 , .... l1CI ~ s· ~ ..,'11CI .., .... .., 

l1CI , 
...... l1CI i:j 

Architektur 3 3 3 3 3 3 

Bauingenieurwesen 3 3 3 3 3 3 

Betriebswirtschaft 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Biotechnologie 
~ 

4 

Druckerei technik 4 

Europäische Betriebswirtschaft 4 

Fahrzeugtechnik 4 

Forstwirtschaft 4 

Gartenbau 4 

Holztechnik 4 

Informatik 3 3 3 3 3 3 3 

Landespflege 4 

Mathematik - 4 

Mikrosystemtechnik 4 

Physikalische Technik 4 

Produktionstechnik 4 

Sozialwesen 3 3 3 3 3 3 3 

Stahlbau 4 

Technische Chemie 4 

Tourismus 4 4 

Umweltsicherung-Boden und Wasser 4 *) 

Verfahrenstechnik 4 

Verfahrenstechnik Papier - Kunststoff 4 

Vermessung 4 4 

Versorgungstechnik 4 4 

Wirtschaftsingenieurwesen 
- grundständiges Studium- 3 3 3 

Wirtschaftsingenieurwesen 
- Aufbaustudium - 4 4 

1 landesweites Verteilungsverfahren nach § 1 Satz 1 Nr. 1 
2 örtliches Verteilungsverfahren nach § 1 Satz 1 Nr. 2 
3 landesweites Auswahlverfahren nach § 1 Satz 1 Nr. 3 
4 örtliches Auswahlverfahren nach § 1 Satz 1 Nr. 4 
*) Abteilung Triesdorf 



416 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.14/1994 

Zuordnung. der Landkreise und kreisfreien Städte 
zu den Studien orten mit Fachhochschulstudiengängen 

nach § 16 Abs. 5 

Kreise 

Kreisfreie Städte 

Amberg 

Ansbach 

Aschaffenburg 

Augsburg 

Bamberg 

Bayreuth 

Coburg 

Erlangen 

Fürth 

Hof 

Ingolstadt 

Kaufbeuren 

Kempten 

Landshut 

Memmingen 

München 

Nürnberg 

Passau 

Regensburg 

Rosenheim 

Schwabach 

Schweinfurt 

Straubing 

Weiden 

Würzburg 

Landkreise 

Aichach
Friedberg 

Altötting 

Amberg-

a.o ..... 
;:l 

.D o 
U 

1 10 10 9 

5 6 7 7 

6 9 1 5 

8 1 11 12 

4 10 6 2 

3 10 9 2 
5 10 6 1 

4 9 · 7 6 

4 10 7 6 

4 10 7 2 

5 4 13 11 

8 2 11 12 

9 3 12 13 

7 6 12 11 

9 3 12 13 

8 2 12 11 

3 10 7 6 

6 6 1211 

2 7 11 10 

8 3 13 12 

4 10 7 6 

5 8 3 4 

5 7 13 12 

2 9 9 5 

5 8 2 4 

7 

8 

1 13 12 

5 13 12 

6 5 

11 8 

12 8 

8 13 

8 4 

8 1 

9 3 

10 5 

9 5 

9 1 

6 12 

. 6 11 

7 12 

3 11 

7 12 

6 11 

9 5 

1 10 

3 9 

4 11 

9 5 

11 5 
1 10 

6 4 

11 5 

8 11 

3 11 

Sulzbach 1 8 9 5 5 4 

Ansbach 4 

Aschaffenburg 6 

Augsburg 8 

Bad Kissingen 6 

Bad Tölz-Wolf-
ratshausen 7 

5 6 

9 1 

1 12 

8 2 

3 12 

6 10 9 

5 12 8 

12 9 13 

3 11 5 

11 6 10 

5 12 

4 12 

7 12 

4 5 

7 12 

6 12 

6 12 

4 13 

4 12 

7 12 

1 10 

5 1 

6 1 

2 9 

6 1 

3 6 

4 12 

5 9 

4 11 

4 5 

3 12 

7 11 

3 12 

5 12 

7 11 

2 

4 

4 

7 

6 

9 

11 

5 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

4 

5 

6 

1 

6 

4 

9 

2 

2 

3 

9 

10 

2 

6 

10 

4 

1 

3 12 4 

2 11 8 

7 12 11 

2 3 4 

7 11 10 

4 3 4 

Ei 
S 

I 
;:l 
CL> 

Z 

8 11 

8 10 

10 5 

2 3 
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Kreise 

Landkreise 

Bamberg 

Bayreuth 

Berchtes
gadener Land . 

Cham 

Coburg 

Dachau 

Deggendorf 

Dillingen 
a.d. Donau 

Dingolfing
Landau 

Donau-Ries 

Ebersberg 

Eichstätt 

Erding 

Erlangen
Höchstätt 

Forchheim 

Freising 

Freyung
Grafenau 

Fürstenfeld
bruck 

Fürth 
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Partenkirchen 

Günzburg 

Haßberge 

Hof 

Kelheim 

Kitzingen 

Kronach 

Kulmbach 

Landsberg 
a . Lech 

Landshut 

Lichtenfels 

Lindau 
(Bodensee) 
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Kreise 

Landkreise 

Mühldorf a. Inn 5 3 

München 8 2 

Neu-DIrn 9 2 

N euburg-Schro-
benhausen 5 1 

Neurnarkt 
i . d. OPf. 1 5 

Neustadt 
a. d. Waldnaab 1 9 

Neustadt 
a. d. Aisch-Bad 
Windsheim 3 7 

Nürnberger 
Land 1 9 

Oberallgäu 9 3 

Ostallgäu 8 1 

Pass au 6 6 

Pfaffenhofen 
a. d. ilm 5 2 

Regen 3 8 

Regensburg 2 6 

Rhön-Grabfeld 5 10 

Rosenheirn 9 4 

Roth 3 6 

Rottal-Inn 5 4 

Schwandorf 1 7 

Schweinfurt 5 8 

Starnberg 8 2 

Straubing-
Bogen 3 6 

Thirschenreuth 2 9 

Traunstein 8 4 

Dnterallgäu 6 1 

Weilheirn-
Schongau 6 2 

Weißenburg-
Gunzenhausen 2 2 

Würzburg 6 8 

Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge 4 10 
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2210-4-2-1-K 

Verordnung 
über die vorläufige Organisation 

der Fachhochschulen Amberg-Weiden, 
Deggendorf, Hof und Ingolstadt 

Vom 18. Mai 1994 

Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 des Ge
setzes über die Errichtung der Fachhochschulen 
Amberg-Weiden, Deggendorf, Hof und Ingolstadt 
sowie der Abteilungen Aschaffenburg der Fach
hochschule Würzburg-Schweinfurt und Neu-Ulm 
der Fachhochschule Kempten vom 28 . April 1994 
(GVBl S. 292, BayRS 2210-4-2-K) erläßt das Baye
rische Staatsministerium für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Die Fachhochschulen Amberg-Weiden, Deg
gendorf, Hof und Ingolstadt werden jeweils durch 
einen Präsidenten geleitet und vertreten. 

(2) IDie Präsidenten werden durch das Staats
ministerium bestellt. 2Endet die Amtszeit des Prä
sidenten einer Hochschule innerhalb von fünf Jah
ren nach Amtsantritt des ersten Präsidenten, gilt 
Satz 1 auch für weitere Präsidenten, die innerhalb 
dieses Zeitraums zu bestellen sind. 3Die Amtszeit 
eines vom Staatsministerium bestellten Präsiden
ten endet sechs Jahre nach dem Tag des Amtsan
tritts des ersten Präsidenten der jeweiligen Hoch
schule. 

§ 2 

Die Aufgaben der Präsidenten werden in einer 
vom Staatsministerium erlassenen Geschäftsord
nung geregelt; die Fachhochschulen machen hierzu 
Vorschläge. 

§ 3 

1 Den Präsidenten steht zur Erledigung der 
Rechts- und Verwaltungs angelegenheiten ein vom 
Staatsministerium bestellter Kanzler zur Seite. 2Er 
ist leitender Beamter der Hochschulverwaltung, 
Beauftragter für den Haushalt im Sinn des Art. 9 
der Bayerischen Haushaltsordnung und Dienstvor
gesetzter des an der Fachhochschule t ä tigen nicht
wissenschaftlichen Personals. 3Bis zur Ernennung 
des Kanzlers werden dessen Aufgaben von einem 

vom Staatsministerium bestellten Beamten des ge
hobenen nichttechnischen Verwaltungs dienstes 
der jeweiligen Fachhochschule wahrgenommen. 

§4 

Bis zum Erlaß weiterer Vorschriften obliegen den 
Fachhochschulen folgende Aufgaben: 

1. Durchführung der im Rahmen der Errichtung 
der Fachhochschule anfallenden Verwaltungs
aufgaben von örtlicher Bedeutung, 

2. örtliche Koordinierung der Planungen für die 
Fachhochschule, soweit nicht die Zuständigkeit 
anderer Stellen, insbesondere der Baubehörden, 
gegeben ist, 

3. Vorbereitung und Aufnahme des Lehrbetriebs 
an der Fachhochschule, einschließlich Studen
tenangelegenheiten, mit Ausnahme der Erstel
lung von Berufungsvorschlägen, 

4. Mitwirkung bei der Aufstellung und dem Vollzug 
des staatlichen Haushalts und 

5. Personalangelegenheiten nach Maßgabe der für 
die Fachhochschulen allgemein geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, soweit in 
dieser Verordnung keine abweichenden Regelun
gen getroffen sind. 

§ 5 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft. 

München, den 18. Mai 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 

• 
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221O-1-1-7-2-K 

Vierte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Festsetzung 
von Studenten werks beiträgen 

Vom 20. Mai 1994 

Auf Grund des Art. 106 Abs. 3 Satz 3 des Bayeri
schen Hochschulgesetzes (BayHSchG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 1. Dezember 1993 
(GVBI S . 953 , BayRS 2210-1-1-K), geändert durch 
Gesetz vom 28. April 1994 (GVBI S. 292), erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht, Kul
tus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Festsetzung von Stu
dentenwerksbeiträgen (BayRS 2210-1-1-7-2-K), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. Februar 
1994 (GVBI S.155), wird wie folgt geändert: 

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 

,, § 1a 

IFür den Zuständigkeitsbereich des Studenten
werks Oberfranken wird der zusätzliche Beitrag 
für die Beförderung der Studenten der Universität 
Bayreuth im öffentlichen Nahverkehr (Art. 106 
Abs.3 Satz 3 BayHSchG) auf DM 17,- je Semester 
festgesetzt. 2Diese Beitragsfestsetzung gilt für das 
Wintersemester 1994/95 und das Sommersemester 
1995. 3 Schwerbehinderte, die nach dem Schwer
behindertengesetz (SchwbG) Anspruch auf unent
geltliche Beförderung haben und im Besitz des Bei
blatts zum Ausweis für Schwerbehinderte mit der 
zugehörigen Wertmarke sind, erhalten bei Vorlage 
des entsprechenden Nachweises den zusätzlichen 
Beitrag nach Satz 1 erstattet. 4§ 1 Abs.1 Satz 3 und 
Abs.2 gelten entsprechend.". 

§ 2 

IDiese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft. 
2Sie tritt mit Ablauf des Sommersemesters 1995 
außer Kraft. 

München, den 20 . Mai 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.14/1994 

2035-1O-E 

Verordnung 
zur Sicherstellung der Personalvertretung 

anläßlich der ersten Stufe der Ämterneuorganisation 
im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Vom 20. Mai 1994 

Auf Grund des Art. 91 des Bayerischen Personal
vertretungsgesetzes (Bay PVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. November 1986 (GVBI 
S . 349, BayRS 2035-1-F), zuletzt geändert durch 
Art . 57 Abs. 4 des Gesetzes vom 18. Juni 1993 (GVBI 
S.392), erläßt das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministe
rium der Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1 
lAn den Ämtern für Landwirtschaft und Ernäh

rung Ansbach, Lauingen und Würzburg und an den 
Tierzuchtämtern Ansbach, Wertingen und Würz
burg werden die regelmäßigen Personalratswahlen 
1994 ausgesetzt. 2Die Amtszeit der amtierenden 
örtlichen Personalräte an den vorgenannten Äm
tern für Landwirtschaft und Ernährung verlängert 
sich über den Ablauf der regelmäßigen Amtszeit 
am 31. Juli 1994 hinaus bis zum Beginn des Tages 
der nach § 2 durchzuführenden Neuwahlen. 3Die 
Amtszeit der amtierenden örtlichen Personalräte 
an den vorgenannten Tierzuchtämtern verlängert 
sich über den Ablauf der regelmäßigen Amtszeit 
am 31. Juli 1994 hinaus bis zum Beginn des Tages, 
an dem die Eingliederung der Tierzuchtämter in die 
Ämter für Landwirtschaft und Ernährung wirksam 
wird. 4 Die Amtszeit der amtierenden örtlichen Per
sonalräte an den in Satz 1 genannten Ämtern endet 
jedoch spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 1994. 

§ 2 

(1) Spätestens bis zum 31. Dezember 1994 sind 
an den in § 1 genann~.en, fortbestehenden oder hier
aus neu gebildeten Amtern Neuwahlen .der örtli
chen Personalräte durchzuführen. 

(2) lDer jeweilige Leiter der in § 1 gena~nten, 
fortbestehenden oder hieraus neugebildeten Amter 
beruft rechtzeitig eine Personalversammlung zur 
Bestellung der Wahlvorstände für die Neuwahlen 
der örtlichen Personalräte ein. 2Art. 20 Abs. 2 Satz 
3, Art. 22 und 23 Abs. 1 BayPVG sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft. 

München, den 20. Mai 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Reinhold B 0 c k let, S taa tsminister 
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Verordnung 
zur Änderung der 

Bauaufsichtlichen Verfahrensverordnung, 
der Bautechnischen Prüfungsverordnung und 

der Gebührenordnung für Prüfämter 
und Prüfingenieure 

Vom 24. Mai 1994 

Auf Grund von Art. 70 Abs. 7 Satz 4 und Art. 90 
Abs. 3,4 und 5 der Bayerischen Bauordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1982 
(GVBI S . 419, BayRS 2132-1-1), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 12. April 1994 (GVBI 
S. 210) erläßt das Bayerische Staatsministerium des 
Innern folgende Verordnung: 

§ 1 

Änderung der Bauaufsichtlichen 
Verfahrensverordnung 

Die Verordnung über das bauaufsichtliche Ver
fahren (Bauaufsichtliche Verfahrensverordnung -
BauVerfV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1988 (GVBl S. 292, ber. S. 322 und 
332, BayRS 2132-1-2-1) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift der Verordnung erhält folgende 
Fassung: 

"Verordnung über die Bauvorlagen im bauauf
sichtlichen Verfahren (Bauvorlagenverordnung 
-BauVorlV)" . 

2. Die Eingangsformel erhält folgende Fassung: 

"Auf Grund von Art. 97 Abs. 4 und 5 der Bayeri
schen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. April 1994 (GVBI 
S.251, BayRS 2132-1-1) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verord
nung:". 

3. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

4. Vor § 1 werden die Worte "Abschnitt I Bau
vorlagen" gestrichen. 

5. Dem § 1 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

,, (7) Die Bauaufsichtsbehörde kann im Fall 
des Art.7 Abs.5 BayBO die Vorlage eines 
Grundbuchauszugs für das Grundstück verlan
gen, auf das sich die Abstandsflächen erstrek
ken sollen. " . 

6. § 3 Abs. 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

,, 5. die Ansichten der geplanten baulichen An
lage, bei Gebäuden mit Darstellung des Ge
ländeanschnitts des vorhandenen und des 
künftigen Geländes, und, soweit erforderlich, 
die Ansichten der anschließenden Gebäude. ". 

7. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 Nr.4 wird nach dem Wort 
"Abscheidern" das Komma durch einen 
Punk.t ersetzt; Nummer 5 wird gestrichen. 

b) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) Angaben über die Beseitigung von 
Abwasser sind entbehrlich, wenn an eine 
Sammelkanalisation angeschlossen wird 
oder ein Fall des Art.17a Abs. l Satz 1 Nr.3 
des Bayerischen Wassergesetzes (B~yWG) 
vorliegt. " . 

8. § 7 Abs. l wird wie folgt geändert : 

a) In Satz 1 werden die Worte "Dem Antrag auf 
Genehmigung zum Abbruch oder zur" durch 
die Worte "Der Anzeige des Abbruchs oder 
der" ersetzt. 

b) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"31st die für den Abbruch oder die Beseiti
gung vorgesehene bauliche Anlage an eine 
oder mehrere andere bauliche Anlagen ange
baut oder kann der Abbruch oder die Beseiti
gung in anderer Weise die Standsicherheit 
anderer baulicher Anlagen beeinträchtigen, 
ist ein Standsicherheitsnachweis für den Ab
bruchvorgang vorzulegen; der Standsicher
heitsnachweis muß von einem Bauingenieur 
oder von einem Architekten mit mindestens 
drei Jahren zusammenhängender Berufser
fahrung, der in einer von der Bayerischen In
genieurekammer-Bau oder von der Bayeri
schen Architektenkammer geführten Liste 
eingetragen ist, erstellt sein." . 

c) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

,, 4 Die Bauaufsichtsbehörde kann gegenüber 
dem Bauherrn eine Prüfung des Standsicher
heitsnachweises anordnen, wenn dies wegen 
des - Schwierigkeitsgrads der Sicherungs
maßnahmen erforderlich ist." . 

9. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte "Art. 75 " durch 
die Worte "Art. 82" ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,, (2) § 1 Abs.2 bis 5 und 7 gelten sinnge
mäß. " . 

10. § 9 wird aufgehoben. 

11. In § 10 werden die Worte "Art. 85" jeweils durch 
die Worte "Art. 92 " ersetzt. 

12. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte "Art. 68" durch 
die Worte "Art. 72" ersetzt. 
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

,, (5) § 1 Abs. 5 bis 7 gelten sinngemäß." . 

13. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt: 

,,§ 11a 

Bauvorlagen bei der Genehmigungsfreistellung 

(1) lJm Fall des Art. 70 BayBO sind die in § 1 
Abs. 1 Nrn. 1 und 2 genannten Unterlagen vorzu
legen. 2In den Bauzeichnungen genügen die Dar
stellung der Grundrisse aller Geschosse und des 
nutzbaren Dachraums mit Angabe der vorgese
henen Nutzung der Räume sowie die in § 3 
Abs. 2 Nm. 3 und 5 aufgeführten Darstellungen. 

(2) 1 § 1 Abs. 3, 4 und 7 gelten sinngemäß. 2Die. 
Bauvorlagen sind in dreifacher Ausfertigung 
bei der Gemeinde einzureichen; § 1 Abs. 2 Satz 1 
Halbsatz 2 gilt entsprechend. 3Erklärt die Ge
meinde nicht, daß das Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll, leitet sie, sofern sie 
nicht selbst untere Bauaufsichtsbehörde ist, 
eine Ausfertigung der Bauvorlagen der unteren 
Bauaufsichtsbehörde zu; eine weitere Ausferti
gung reicht sie dem Bauherrn zurück." . 

14. Die Abschnitte II bis IV (§§ 12 bis 18) werden 
aufgehoben. 

15. Vor § 19 werden die Worte "Abschnitt V Schluß
vorschriften " gestrichen. 

§ 2 

Änderung der 
Bautechnischen Prüfungsverordnung 

Die Verordnung über die bautechnische Prüfung 
baulicher Anlagen (Bautechnische Prüfungsver
ordnung - BauPrüfV) vom 11. November 1986 
(GVBI S. 339, BayRS 2132-1-11- 1), geändert durch 
Verordnung vom 20. Juli 1992 (GVBI S . 275) wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Eingangsformel werden die Worte ."Art. 90 
Abs.5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)" 
durch die Worte "Art. 97 Abs. 6 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 18. April 1994 (GVBl S. 251, 
BayRS 2132-1-1)': ersetzt. 

2. Dem § 1 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

,, (6) Wird das Prüfamt oder der Prüfingenieur 
in den Fällen des Art. 70 Abs. 4 Satz 1 letzter 
Halbsatz, Art . 80 Abs. 2 Satz 2 BayBO oder des § 7 
Abs. 1 Satz 4 der Verordnung über die Bauvorla
gen im bauaufsichtlichen Verfahren im Auftrag 
des Bauherrn tätig, gelten die Vorschriften der 
Bautechnischen Prüfungsverordnung mit Aus
nahme von § 9, § 10 Abs. 2,5 bis 7 und § 11. ". 

3. Vor § 13 werden in der Überschrift die Worte " und 
Prüfungen für Typengenehmigung" gestrichen. 

4. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte" und Prü
fungen für Typengenehmigung" gestrichen. 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

5. In § 14 Abs. 2 werden die Worte "Art. 89 Abs. 1 
Nr.l0 " durch die Worte "Art. 96 Abs.l Nr. 15" er
setzt. 

§ 3 

Änderung der Gebührenordnung 
für Prüfämter und Prüfingenieure 

Die Verordnung über die Gebühren der Prüf
ämter und Prüfingenieure für Baustatik (Gebüh
renordnung für Prüfämter und Prüfingenieure -
GebOP) vom 11. November 1986 (GVBl S.343, 
ber. 1987 S . 70, BayRS 2132-1-12-1), zuletzt geän
dert durch Verordnung vom 7. Dezember 1992 
(GVBI S . 769), wird wie folgt geändert: 

1. In der Eingangsformel werden die Worte "Art. 90 
Abs. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)" 
durch die Worte "Art. 97 Abs. 6 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 18. April 1994 (GVBl S. 251, 
BayRS 2132-1-1)" ersetzt. 

2. Dem § 1 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Wird das Prüfamt oder der Prüfingenieur 
in den Fällen des Art. 70 Abs.4 Satz 1 letzter 
Halbsa tz , Art. 80 Abs. 2 Satz 2 BayBO oder des 
§ 7 Abs. 1 Satz 4 der Verordnung über die Bau
vorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren im Auf
trag des Bauherm tätig, gelten die Vorschriften 
der Gebührenordnung für Prüfämter und Prüf
ingenieure mit Ausnahme von § 3 Abs.4, § 4 
Abs. 5 und § 7 Abs. 1 entsprechend. " . 

3. § 5 Abs. 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte "einer Typenge
nehmigung (Art. 77 BayBO) oder" gestrichen. 

b) In Satz 2 werden die Worte "einer Typenge
nehmigung oder" gestrichen. 

§4 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1994 in Kraft. 

München, den 24. Mai 1994 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Beckstein, Staatsminister 
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